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Hinweis:
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Gesetz 
zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der 

Richterinnen und Richter sowie
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

im Land Nordrhein-Westfalen
Vom 8. Dezember 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der 

Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

im Land Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Richter- und Staatsanwältegesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen
(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz – LRiStaG)
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Teil 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Grundsatz

Die rechtsprechende Gewalt ist den Richterinnen und 
Richtern anvertraut. Richterinnen und Richter sind un-
abhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie sprechen 
Recht im Namen des Volkes. Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte garantieren mit ihrer Verpfl ichtung zur 
Objektivität gesetzmäßige und rechtsstaatliche Verfah-
rensabläufe im Strafverfahren.

§ 2 
Anwendungsbereich und Geltung des Beamtenrechts

(1) Dieses Gesetz gilt für die Berufsrichterinnen und Be-
rufsrichter des Landes. Es gilt für ehrenamtliche Richte-
rinnen und Richter sowie für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, soweit dies besonders bestimmt ist.

(2) Soweit das Deutsche Richtergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713) 
in der jeweils geltenden Fassung und dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmen, gelten für die Rechtsverhält-
nisse der Richterinnen und Richter die Vorschriften für 
die Beamtinnen und Beamten des Landes entsprechend.

(3) Für die Angelegenheiten der Richterinnen und Rich-
ter treten im Landespersonalausschuss (§ 95 des Landes-
beamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) in 
der jeweils geltenden Fassung) an die Stelle der von den 
Landesorganisationen der kommunalen Spitzenverbände 
zu benennenden ordentlichen und stellvertretenden Mit-
glieder des Landespersonalausschusses je zwei vom Jus-
tizministerium zu benennende Mitglieder und an die 
Stelle der von den Spitzenorganisationen der zuständi-
gen Gewerkschaften im Lande zu benennenden ordentli-
chen und stellvertretenden Mitglieder je sechs von den 
zuständigen Berufsverbänden zu benennende Mitglieder. 
Bei der Benennung sollen die einzelnen Gerichtszweige 
angemessen berücksichtigt werden. Die vom Justizminis-
terium und den zuständigen Berufsverbänden zu benen-
nenden Mitglieder müssen Richterinnen oder Richter auf 
Lebenszeit sein. Vorsitzende Person ist das vom Justizmi-
nisterium bestimmte Mitglied (§ 96 Absatz 6 des Landes-
beamtengesetzes).

(4) Der Landespersonalausschuss in der Zusammenset-
zung nach Absatz  3 ist auch zuständig für die Angele-
genheiten der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. An 
die Stelle von zwei von den zuständigen Berufsverbän-
den zu benennenden Richterinnen oder Richtern treten 
zwei von den zuständigen Berufsverbänden zu benen-
nende Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte.
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§ 3 
Richtereid

Richterinnen und Richter haben in öffentlicher Sitzung 
eines Gerichts den Richtereid nach §  38 des Deutschen 
Richtergesetzes mit der Verpfl ichtung auf die Landesver-
fassung zu leisten. Die Eidesformel lautet: „Ich schwöre, 
das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland, getreu der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen und getreu dem Gesetz auszuüben, 
nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Per-
son zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit 
zu dienen, so wahr mir Gott helfe.“ Der Eid kann ohne die 
Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden.

§ 4 
Altersgrenze

(1) Für Richterinnen und Richter ist das vollendete sie-
benundsechzigste Lebensjahr die Altersgrenze (Regelal-
tersgrenze).

(2) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf 
Zeit treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, 
in dem sie die Altersgrenze erreichen. Für Richterinnen 
und Richter, die nach dem 31. Dezember 1946 und vor 
dem 1. Januar 1964 geboren sind, wird die Altersgrenze 
wie folgt abgesenkt:

Geburtsjahr Absenkung 
um Monate

Altersgrenze

Jahr Monate

1947 23 65  1

1948 22 65  2

1949 21 65  3

1950 20 65  4

1951 19 65  5

1952 18 65  6

1953 17 65  7

1954 16 65  8

1955 15 65  9

1956 14 65 10

1957 13 65 11

1958 12 66  0

1959 10 66  2

1960  8 66  4

1961  6 66  6

1962  4 66  8

1963  2 66 10

(3) Auf Antrag wird der Eintritt in den Ruhestand der 
Richterinnen und Richter, die vor Vollendung des sieben-
undsechzigsten Lebensjahres in den Ruhestand eintre-
ten, längstens bis zum Ende des Monats hinausgescho-
ben, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen. Der 
Antrag ist spätestens sechs Monate vor Eintritt in den 
Ruhestand zu stellen. Im Verlängerungszeitraum sind 
Richterinnen und Richter auf Antrag jederzeit in den 
Ruhestand zu versetzen; die beantragte Versetzung kann 
aus zwingenden dienstlichen Gründen um bis zu drei 
Monate hinausgeschoben werden.

(4) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit sind auf 
ihren Antrag in den Ruhestand zu versetzen

1.   frühestens mit Vollendung des dreiundsechzigsten Le-
bensjahres oder

2.   als schwerbehinderte Menschen im Sinne von § 2 Ab-
satz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter Menschen – (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 
1047) in der jeweils geltenden Fassung frühestens mit 
Vollendung des sechzigsten Lebensjahres.

§ 5 
Fehlerhafte Ernennungsurkunde

Entspricht eine Ernennungsurkunde nicht der in §  17 
Absatz  3 Satz  1 des Deutschen Richtergesetzes vorge-
schriebenen Form, so liegt eine Ernennung nicht vor. 
Fehlt bei der Begründung des Richterverhältnisses in der 
Ernennungsurkunde der Zusatz „auf Lebenszeit“ oder 
„auf Probe“, so gilt die Ernannte oder der Ernannte als 
Richterin oder Richter auf Probe, fehlt der Zusatz „kraft 
Auftrags“, so gilt die Ernannte oder der Ernannte als 
Richterin oder Richter kraft Auftrags; fehlt der Zusatz 
„auf Zeit“, so gilt dieser Mangel als geheilt, wenn die 
Zeitdauer durch Gesetz oder Verordnung bestimmt ist.

§ 6 
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter

(1) Für die in das ehrenamtliche Richterverhältnis beru-
fenen Richterinnen und Richter gelten, soweit bundes-
rechtlich nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften 
des Landesbeamtengesetzes für Ehrenbeamtinnen und 
Ehrenbeamte entsprechend.

(2) Die in das ehrenamtliche Richterverhältnis berufe-
nen Richterinnen und Richter haben, soweit bundes-
rechtlich nichts anderes bestimmt ist, in öffentlicher Sit-
zung eines Gerichts einen Eid zu leisten.

(3) Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter leisten 
den Eid, indem sie die Worte sprechen: „Ich schwöre, die 
Pfl ichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, ge-
treu der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen 
und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und 
nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr 
mir Gott helfe.“ Der Eid kann ohne die Worte „so wahr 
mir Gott helfe“ geleistet werden. Ehrenamtliche Richte-
rinnen leisten den Eid mit der weiblichen Form der Be-
zeichnung ihres Amtes.

(4) Gibt eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehren-
amtlicher Richter an, dass sie oder er aus Glaubens- oder 
Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so spricht 
sie oder er die Worte: „Ich gelobe, die Pfl ichten eines eh-
renamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, getreu der Verfassung für 
das Land Nordrhein-Westfalen und getreu dem Gesetz 
zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne An-
sehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und 
Gerechtigkeit zu dienen.“ Ehrenamtliche Richterinnen 
leisten das Gelöbnis mit der weiblichen Form der Be-
zeichnung ihres Amtes. Das Gelöbnis steht dem Eid 
gleich.

(5) Gibt eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehren-
amtlicher Richter an, dass sie oder er als Mitglied einer 
Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft eine Beteue-
rungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so 
kann sie oder er diese dem Eid oder dem Gelöbnis anfü-
gen.

(6) Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in der 
Finanzgerichtsbarkeit leisten den Eid dahin, die Pfl ich-
ten einer ehrenamtlichen Richterin oder eines ehrenamt-
lichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland, getreu der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und getreu dem Gesetz zu er-
füllen, das Steuergeheimnis zu wahren, nach bestem Wis-
sen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen 
und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Dies 
gilt für das Gelöbnis entsprechend.

§ 7 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen

(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag

1.   Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte des regelmäßigen 
Dienstes oder

2.   ein Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von drei 
Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung

zu bewilligen, wenn sie mindestens ein Kind unter acht-
zehn Jahren oder eine oder einen nach ärztlichem Gut-
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achten pfl egebedürftige sonstige Angehörige oder pfl ege-
bedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen 
oder pfl egen.

(2) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des Absatzes 1 darf 
auch in Verbindung mit Urlaub nach § 8 Absatz 1 zwölf 
Jahre nicht überschreiten. Der Antrag auf Verlängerung 
einer Teilzeitbeschäftigung oder eines Urlaubs ist spätes-
tens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Freistel-
lung zu stellen.

(3) Anträge nach Absatz  1 sind nur zu genehmigen, 
wenn die Richterin oder der Richter zugleich zustimmt, 
in den Fällen der Nummer 1 mit Beginn oder bei Ände-
rung der Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang zur 
Vollzeitbeschäftigung oder in den Fällen der Nummer 2 
nach Rückkehr aus dem Urlaub auch in einem anderen 
Gericht desselben Gerichtszweiges verwendet zu werden. 
Bei der Entscheidung über die Verwendung der Richterin 
oder des Richters in einem anderen Gericht desselben 
Gerichtszweigs sind die persönlichen und familiären Be-
lange der Richterin oder des Richters zu berücksichtigen.

(4) Während einer Freistellung vom Dienst nach Ab-
satz  1 dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt 
werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwider-
laufen.

(5) Über eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbe-
schäftigung oder den Übergang zur Vollzeitbeschäftigung 
während der Dauer des Bewilligungszeitraumes ent-
scheidet auf Antrag die dienstvorgesetzte Stelle. Sie soll 
in besonderen Härtefällen eine Änderung des Umfangs 
der Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang zur Voll-
zeitbeschäftigung zulassen, wenn der Richterin oder dem 
Richter die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang 
nicht zugemutet werden kann. Die dienstvorgesetzte 
Stelle kann in besonderen Härtefällen eine Rückkehr aus 
dem Urlaub zulassen, wenn der Richterin oder dem 
Richter eine Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet 
werden kann. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Während der Dauer des Urlaubs nach Absatz 1 Num-
mer  2 in Verbindung mit Absatz  2 Satz  1 besteht An-
spruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in ent-
sprechender Anwendung der Beihilferegelungen für 
Richterinnen und Richter mit Dienstbezügen. Dies gilt 
nicht, wenn die Richterin oder der Richter berücksichti-
gungsfähiger Angehöriger eines Beihilfeberechtigten 
wird oder Anspruch auf Familienversicherung nach § 10 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482) in der jeweils gel-
tenden Fassung hat.

§ 8 
Beurlaubung aus Arbeitsmarktgründen

(1) Richterinnen und Richtern ist in der Arbeitsmarktsi-
tuation, in der ein außergewöhnlicher Bewerberüber-
hang besteht und deshalb ein dringendes öffentliches In-
teresse daran gegeben ist, verstärkt Bewerberinnen und 
Bewerber im öffentlichen Dienst zu beschäftigen,

1.   auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer 
von insgesamt sechs Jahren, mindestens von einem 
Jahr, oder

2.   nach Vollendung des fünfundfünfzigsten Lebensjahres 
auf Antrag, der sich auf die Dauer bis zum Beginn des 
Ruhestandes erstrecken muss, Urlaub ohne Dienstbe-
züge

zu bewilligen.

(2) Einem Antrag nach Absatz  1 darf nur entsprochen 
werden, wenn

1.  zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen,

2.   die Richterin oder der Richter zugleich zustimmt, 
nach Rückkehr aus dem Urlaub auch in einem ande-
ren Richteramt verwendet zu werden, und

3.   die Richterin oder der Richter erklärt, während der 
Dauer des Bewilligungszeitraumes auf die Ausübung 
entgeltlicher Nebentätigkeiten zu verzichten und ent-
geltliche Tätigkeiten nach § 2 Absatz 2 dieses Geset-
zes in Verbindung mit § 51 des Landesbeamtengeset-
zes nur in dem Umfang auszuüben, wie er sie bei 

Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung dienstlicher 
Pfl ichten ausüben könnte.

Wird die Verpfl ichtung nach Satz 1 Nummer 3 schuldhaft 
verletzt, ist die Bewilligung zu widerrufen. Trotz der Er-
klärung der Richterin oder des Richters nach Satz  1 
Nummer  3 dürfen Nebentätigkeiten genehmigt werden, 
soweit sie dem Zweck der Bewilligung des Urlaubs nicht 
zuwiderlaufen. § 7 Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des Absatzes 1 darf 
auch in Verbindung mit Urlaub nach § 7 Absatz 1 zwölf 
Jahre nicht überschreiten. Im Falle des Absatzes 1 Num-
mer 2 fi ndet Satz 1 keine Anwendung, wenn es der Rich-
terin oder dem Richter nicht mehr zuzumuten ist, zu 
einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren.

§ 9 
Teilzeitbeschäftigung

(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag Teilzeitbe-
schäftigung bis zur Hälfte des regelmäßigen Dienstes 
und bis zur jeweils beantragten Dauer zu bewilligen.

(2) Einem Antrag nach Absatz  1 darf nur entsprochen 
werden, wenn

1.   das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes Teilzeit-
beschäftigung zulässt,

2.  zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen,

3.   die Richterin oder der Richter zugleich zustimmt, mit 
Beginn oder bei Änderung der Teilzeitbeschäftigung 
und beim Übergang zur Vollzeitbeschäftigung auch in 
einem anderen Richteramt desselben Gerichtszweiges 
verwendet zu werden, und

4.   die Richterin oder der Richter sich verpfl ichtet, wäh-
rend der Dauer des Bewilligungszeitraumes außer-
halb des Richterverhältnisses berufl iche Verpfl ichtun-
gen nur in dem Umfang einzugehen, in dem nach § 2 
Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 48 bis 58 des Lan-
desbeamtengesetzes und §  41 des Beamtenstatusge-
setzes vom 17. Juni 2008 (BGBl.  I S.  1010) in der je-
weils geltenden Fassung Richterinnen und Richtern 
die Ausübung von Nebentätigkeiten gestattet ist.

Ausnahmen von der Verpfl ichtung nach Satz 1 Nummer 4 
sind nur zulässig, soweit dies mit dem Richterverhältnis 
vereinbar ist. §  2 Absatz  2 in Verbindung mit §  49 Ab-
satz  2 Satz  3 des Landesbeamtengesetzes gilt mit der 
Maßgabe, dass vom regelmäßigen Dienst ohne Rück-
sicht auf die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung aus-
zugehen ist. Wird die Verpfl ichtung nach Satz  1 Num-
mer  4 schuldhaft verletzt, ist die Bewilligung zu 
widerrufen.

(3) Teilzeitbeschäftigung nach Absatz  1 ist auf Antrag 
auch in der Weise zu bewilligen, dass der Richterin oder 
dem Richter gestattet wird, für die Dauer von drei bis 
sieben Jahren die Dienstzeit auf zwei Drittel bis sechs 
Siebtel des regelmäßigen Dienstes mit der Maßgabe zu 
ermäßigen, dass sie oder er zwei bis sechs Jahre voll be-
schäftigt und anschließend ein ganzes Jahr voll vom 
Dienst freigestellt wird. Satz 1 gilt entsprechend für die 
Fälle, in denen die angestrebte volle Freistellung weniger 
als ein Jahr betragen soll oder in denen der Richterin 
oder dem Richter bereits eine Teilzeitbeschäftigung nach 
Absatz 1 bewilligt worden ist.

(4) § 7 Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 10 
Familienpflegezeit

(1) Richterinnen und Richtern mit Dienstbezügen, die 
eine pfl egebedürftige nahe Angehörige oder einen pfl ege-
bedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung 
pfl egen, ist auf Antrag Familienpfl egezeit in der Form 
von Familienpfl egeteilzeit zu bewilligen, wenn zwin-
gende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Die Fa-
milienpfl egeteilzeit wird als Teilzeitbeschäftigung in der 
Weise bewilligt, dass die Richterinnen und Richter ihren 
tatsächlichen Dienst während der Pfl egephase bis zu 
längstens 24 Monaten um den Anteil des reduzierten 
Dienstes ermäßigen, welcher nach Beendigung der Pfl e-
gephase in der ebenso langen Nachpfl egephase erbracht 
wird. Der Dienst in der Pfl egephase muss mindestens 30 
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Prozent des regelmäßigen Dienstes betragen. Die Bewil-
ligung der Familienpfl egeteilzeit ist mit einem Wider-
rufsvorbehalt für die Fälle des Absatzes 7 Satz 1 zu ver-
sehen.

(2) Die Pfl egephase der Familienpfl egeteilzeit ist nur für 
einen einzigen zusammenhängenden Zeitabschnitt zu 
bewilligen. Eine nachträgliche Verlängerung der Pfl ege-
phase auf bis zu 24 Monate ist möglich. Familienpfl ege-
teilzeit kann auch von mehreren Personen, die die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 erfüllen, anteilig oder 
 parallel wahrgenommen werden. Für dieselbe pfl egebe-
dürftige Person kann eine weitere Familienpfl egezeit der 
Richterin oder des Richters erst für die Zeit nach Been-
digung der Nachpfl egephase bewilligt werden.

(3) Durch die Inanspruchnahme der Familienpfl egeteil-
zeit bleiben andere Regelungen zur Freistellung, Beur-
laubung und Teilzeitbeschäftigung nach diesem Gesetz 
unberührt. Eine Bewilligung einer Jahresfreistellung 
nach §  9 Absatz  3 darf erst nach vollständiger Beendi-
gung der Familienpfl egeteilzeit erfolgen.

(4) Die Pfl egephase der Familienpfl egeteilzeit endet mit 
dem Ablauf des zweiten Monats, der auf das Ende der 
häuslichen Pfl egesituation folgt, spätestens jedoch nach 
24 Monaten. Die Beendigung der häuslichen Pfl ege ist 
der dienstvorgesetzten Stelle unverzüglich mitzuteilen. 
Die Familienpfl egeteilzeit endet, nachdem die zu erbrin-
gende Dienstleistung in der Nachpfl egephase vollständig 
geleistet wurde. Eine Bewilligung darf nur erfolgen, 
wenn eine vollständige Ableistung der Dienstleistung 
vor Beginn des Ruhestandes möglich ist.

(5) Die Pfl egebedürftigkeit der oder des Angehörigen ist 
entsprechend § 2a Absatz 4 des Familienpfl egezeitgeset-
zes vom 6. Dezember 2011 (BGBl.  I S.  2564) in der je-
weils geltenden Fassung nachzuweisen. Soweit Kosten 
für die ärztliche Bescheinigung entstehen, werden sie 
vom Dienstherrn übernommen. §  7 Absatz  3 und 4 des 
Pfl egezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) 
in der jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend.

(6) Während der Familienpfl egeteilzeit darf die Entlas-
sung von Richterinnen und Richtern auf Probe oder 
kraft Auftrags gegen ihren Willen nur ausgesprochen 
werden, wenn ein Sachverhalt vorliegt, bei dem Richte-
rinnen und Richter auf Lebenszeit aus dem Dienst zu 
entfernen wären. Die §§ 21 und 24 des Deutschen Rich-
tergesetzes bleiben unberührt.

(7) Treten während des Bewilligungszeitraums der Fami-
lienpfl egeteilzeit Umstände ein, welche die vorgesehene 
Abwicklung unmöglich machen, so ist sie mit Wirkung 
für die Vergangenheit zu widerrufen 

1.   bei Beendigung des Richterverhältnisses im Sinne des 
§ 21 des Beamtenstatusgesetzes,

2.  bei Dienstherrnwechsel oder

3.   in besonderen Härtefällen, wenn der Richterin oder 
dem Richter die Fortsetzung der Teilzeitbeschäftigung 
nicht mehr zuzumuten ist.

Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der Dienstleistungs-
status entsprechend der nach dem Modell zu erbringen-
den Dienstleistung festgesetzt. Zuviel gezahlte Bezüge 
sind von den Richterinnen und Richtern zurückzuzahlen. 
Dies gilt nicht für die überzahlten Bezüge des Zeitraums 
der Pfl egephase, soweit er bereits in der Nachpfl egephase 
ausgeglichen wurde. §  12 des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) in der jeweils geltenden 
Fassung bleibt unberührt.

§ 11 

Informationspflicht bei Teilzeitbeschäftigung 
und Beurlaubung

Wird Teilzeitbeschäftigung beantragt, sind die Richterin-
nen und Richter auf die Folgen ermäßigter Arbeitszeit 
hinzuweisen, insbesondere auf die Folgen für Ansprüche 
auf Grund dienstrechtlicher Regelungen. Gleiches gilt, 
wenn eine langfristige Beurlaubung beantragt wird.

§ 12 
Benachteiligungsverbot

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung nach den §§ 7, 9 
oder 10 dürfen das berufl iche Fortkommen nicht beein-
trächtigen. Eine unterschiedliche Behandlung von Rich-
terinnen und Richtern mit Teilzeitbeschäftigung gegen-
über Richterinnen und Richtern mit Vollzeitbeschäfti-
gung ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe 
sie rechtfertigen.

§ 13 
Fortbildung

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte sind verpfl ichtet, sich fortzubilden. Die 
dienstliche Fortbildung ist vom Dienstherrn durch geeig-
nete Maßnahmen zu fördern.

§ 14 
Beurteilung

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der 
Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte sollen in regelmäßigen Zeitabständen 
sowie aus Anlass von der dienstvorgesetzten Stelle 
dienstlich beurteilt werden. Richterinnen und Richter 
auf Probe sind spätestens 18 Monate nach Beginn und 
unmittelbar vor Ablauf der Probezeit, Richterinnen und 
Richter kraft Auftrags spätestens vor der Lebenszeiter-
nennung zu beurteilen. Bei der Beurteilung von Richte-
rinnen und Richtern sind die sich aus § 26 Absatz 1 und 
2 des Deutschen Richtergesetzes ergebenen Beschrän-
kungen zu beachten.

(2) Die Beurteilungen schließen mit einem Gesamturteil 
ab.

(3) Der oder dem zu Beurteilenden ist der Entwurf der 
beabsichtigten Beurteilung zur Kenntnis zu bringen und 
Gelegenheit zur mündlichen Erörterung der in Aussicht 
genommenen Beurteilung zu geben. Dies gilt auch für 
die Überbeurteilung, es sei denn, es ist keine Abwei-
chung beabsichtigt oder eine Abweichung dient aus-
schließlich der Herstellung eines einheitlichen Beurtei-
lungsmaßstabes. In dem Gespräch soll das Leistungs-, 
Befähigungs- und Entwicklungsbild, das die oder der 
Beurteilende zur Grundlage der Beurteilung machen 
will, mit der eigenen Einschätzung der oder des zu Beur-
teilenden abgeglichen und die Möglichkeit gegeben wer-
den, die aus ihrer oder seiner Sicht für die Beurteilung 
wichtigen Punkte darzulegen. Dabei sind die Beurtei-
lungsgrundlagen auf Wunsch offenzulegen.

(4) Die Beurteilungen sind zu den Personalakten der Be-
urteilten zu nehmen. Vor Aufnahme in die Personalakte 
ist die Beurteilung zu eröffnen und den Beurteilten Gele-
genheit zu geben, die Beurteilung mit der dienstvorge-
setzten Stelle zu besprechen. Eine Gegenäußerung der 
oder des Beurteilten ist zu den Personalakten zu nehmen.

(5) Das Justizministerium bestimmt die Zeitabstände 
der Beurteilungen, die Beurteilungsanlässe und die Ein-
zelheiten des Beurteilungsverfahrens.

Teil 2 
Richter- und Staatsanwaltsvertretungen

Kapitel 1 
Gemeinsame Vorschriften für die Richtervertretungen

§ 15 
Richterrat und Präsidialrat

Als Richtervertretungen werden errichtet

1.   Richterräte für die Beteiligung an Personalangelegen-
heiten, bei denen nicht der Präsidialrat mitzubestim-
men hat, sowie allgemeinen und sozialen Angelegen-
heiten,

2.   Präsidialräte für die Beteiligung bei der Übertragung 
eines Richteramtes mit höherem Endgrundgehalt als 
dem eines Eingangsamts und der Versetzung einer 
Richterin oder eines Richters in einem Amt mit höhe-
rem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts.
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Richtervertretungen sind nicht zu beteiligen in Angele-
genheiten, in denen das Präsidium entscheidet.

§ 16 
Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Richtervertretungen beträgt vier 
Jahre; sie beginnt und endet mit der jeweiligen Wahlpe-
riode.

(2) Nach Ablauf der Amtszeit führen die Richtervertretun-
gen ihre Geschäfte weiter, bis die neu gewählte Richterver-
tretung zu ihrer ersten Sitzung zusammengetreten ist.

§ 17 
Rechtsstellung der Mitglieder

(1) Die Mitgliedschaft in der Richtervertretung ist ein 
Ehrenamt.

(2) Die Mitglieder dürfen in der Ausübung ihrer Befug-
nisse nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit nicht be-
nachteiligt oder begünstigt werden.

(3) Die Mitglieder sind von ihrer dienstlichen Tätigkeit 
freizustellen, soweit es zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung der Aufgaben der Richtervertretung erforderlich ist.

(4) Für die Mitglieder gilt § 42 Absatz 6 des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. 
NRW. S. 1514) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend.

§ 18 
Ruhen der Mitgliedschaft

Solange einem Mitglied der Richtervertretung die Füh-
rung seiner Amtsgeschäfte vorläufi g untersagt worden 
oder es vorläufi g des Dienstes enthoben ist, ruht dessen 
Mitgliedschaft.

§ 19 
Schweigepflicht

(1) Die Mitglieder haben, auch nach dem Ausscheiden 
aus der Richtervertretung, über dienstliche Angelegen-
heiten, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Rich-
tervertretung bekanntgeworden sind, Stillschweigen zu 
bewahren. Die Schweigepfl icht besteht nicht gegenüber 
den übrigen Mitgliedern der Richtervertretung und der 
oder dem von einer Maßnahme in Personalangelegenhei-
ten unmittelbar erfassten Richterin oder Richter sowie 
für Angelegenheiten, die offenkundig sind oder ihrer Be-
deutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die 
Schweigepfl icht entfällt ferner in den Verfahren nach den 
§§ 23 bis 26 und § 45 Absatz 2 und 3 zwischen den dort 
bezeichneten Stellen.

(2) Für die Mitglieder des Richterrats entfällt die 
Schweigepfl icht auch gegenüber den Dienststellen und 
Richterräten, die der Richterrat im Rahmen seiner Be-
fugnisse anruft.

§ 20 
Information der Richtervertretungen

(1) Die Richtervertretungen sind zur Durchführung ihrer 
Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. 
Ihnen sind die dafür erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen.

(2) Bei Einstellungen sind ihnen auf Verlangen die Un-
terlagen aller Bewerberinnen und Bewerber vorzulegen. 
An Gesprächen, die im Rahmen geregelter oder auf 
Übung beruhender Vorstellungsverfahren zur Auswahl 
unter mehreren Bewerberinnen und Bewerbern von der 
Dienststelle geführt werden, kann ein Mitglied der zu 
beteiligenden Richtervertretung teilnehmen.

(3) Personalakten oder Sammlungen von Personaldaten 
dürfen ebenso wie Besetzungsberichte und Besetzungs-
voten nur mit Zustimmung der Richterin oder des Rich-
ters vorgelegt werden. Dies gilt nicht für listenmäßig 
aufgeführte Personaldaten, die regelmäßig Entschei-
dungsgrundlage in beteiligungspfl ichtigen Angelegenhei-
ten sind.

(4) Vor Organisationsentscheidungen der Dienststelle, 
die beteiligungspfl ichtige Maßnahmen zur Folge haben, 
ist die Richtervertretung frühzeitig und fortlaufend zu 
informieren. An Arbeitsgruppen, die der Vorbereitung 
derartiger Entscheidungen dienen, kann die Richterver-
tretung beratend teilnehmen.

(5) Dienstliche Beurteilungen sind auf Verlangen der 
Richterin oder des Richters der Richtervertretung zur 
Kenntnis zu bringen.

(6) Ein Mitglied der Richtervertretung kann auf Wunsch 
der Richterin oder des Richters an Besprechungen mit 
entscheidungsbefugten Personen der Dienststelle teil-
nehmen, soweit dabei beteiligungspfl ichtige Angelegen-
heiten berührt werden.

(7) Die Einhaltung des Datenschutzes obliegt der Rich-
tervertretung. Der Dienststelle sind die getroffenen Maß-
nahmen mitzuteilen.

§ 21 
Beschlussfassung

(1) Die Beschlüsse der Richtervertretung werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder sich 
bei einer Beschlussfassung im Umlaufverfahren an der 
Abstimmung beteiligenden Mitglieder gefasst. Stimm-
enthaltungen bleiben bei der Ermittlung der Mehrheit 
außer Betracht. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag ab-
gelehnt.

(2) Die Richtervertretung ist nur beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist oder 
sich an der Beschlussfassung im Umlaufverfahren betei-
ligt. Bei der Beschlussfassung im Umlaufverfahren müs-
sen sämtliche Mitglieder Gelegenheit zur Stimmabgabe 
erhalten. Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zu-
lässig.

(3) Die Richtervertretung gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Die Geschäftsordnung enthält Bestimmungen über 
die Geschäftsführung und die Beschlussfassung. Die 
Richtervertretung kann in der Geschäftsordnung weitere 
Regelungen treffen. Sie bringt die Geschäftsordnung der 
Dienststelle zur Kenntnis.

§ 22 
Vertretung der Dienststelle

(1) Für die Dienststelle handelt ihre Leiterin oder ihr 
Leiter. Sie oder er kann sich durch ihre oder seine stän-
dige Vertretung oder durch die Leiterin oder den Leiter 
der für Personalangelegenheiten zuständigen Abteilung 
oder des für Personalangelegenheiten zuständigen De-
zernats vertreten lassen, soweit diese oder dieser ent-
scheidungsbefugt ist. Das Gleiche gilt für sonstige Be-
auftragte, sofern die Richtervertretung sich mit dieser 
Beauftragung einverstanden erklärt.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist bei verfahrenseinleiten-
den Maßnahmen und bei anderen schriftlichen Äußerun-
gen der Dienststelle gegenüber der Richtervertretung 
unabhängig von dem jeweiligen Stand des Verfahrens 
auch eine Vertretung entsprechend der geschäftsord-
nungsmäßig allgemein oder im Einzelfall erteilten 
Zeichnungsbefugnis zulässig. Die Dienststelle hat der 
Richtervertretung die Zeichnungsbefugten namentlich 
zu benennen.

§ 23 
Verfahren der Mitbestimmung

(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung einer 
Richtervertretung unterliegt, kann sie nur mit ihrer Zu-
stimmung getroffen werden. Eine Maßnahme im Sinne 
des Satzes 1 liegt bereits dann vor, wenn durch eine 
Handlung eine mitbestimmungspfl ichtige Maßnahme 
vorweggenommen oder festgelegt wird.

(2) Die Dienststelle unterrichtet die Richtervertretung 
von der beabsichtigten Maßnahme und beantragt ihre 
Zustimmung. Die Richtervertretung kann verlangen, 
dass die Dienststelle die beabsichtigte Maßnahme be-
gründet; die Richtervertretung kann außer in Perso-
nalangelegenheiten auch eine schriftliche Begründung 
verlangen. Der Beschluss der Richtervertretung über die 
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beantragte Zustimmung ist der Dienststelle innerhalb 
von zwei Wochen mitzuteilen; in dringenden Fällen kann 
die Dienststelle diese Frist auf eine Woche verkürzen. In 
den Fällen des § 35 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 
und 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes und des 
§  48 Absatz  5 verlängert sich die Frist um eine Woche. 
Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht die Richter-
vertretung innerhalb der genannten Frist die Zustim-
mung unter Angabe der Gründe schriftlich verweigert.

(3) Sofern die Richtervertretung beabsichtigt, der Maß-
nahme nicht zuzustimmen, hat sie dies nach Zugang des 
Antrags innerhalb der Fristen des Absatzes 2 Satz 3 oder 
Satz  4 der Dienststelle mitzuteilen. In diesen Fällen ist 
die Maßnahme mit dem Ziel einer Verständigung zwi-
schen der Dienststelle und der Richtervertretung inner-
halb von zwei Wochen zu erörtern. Die Frist kann im 
Einvernehmen zwischen der Dienststelle und der Rich-
tervertretung verlängert werden. In dringenden Fällen 
kann die Dienststelle verlangen, dass die Erörterung in-
nerhalb einer Frist von einer Woche durchzuführen ist. In 
den Fällen einer Erörterung beginnt die Frist des Absat-
zes 2 Satz 3 und 4 mit dem Tag der Erörterung. Absatz 2 
Satz 5 gilt entsprechend. Die Dienststelle ist berechtigt, 
zu der Erörterung für Personal- und Organisationsange-
legenheiten zuständige Bedienstete hinzuzuziehen. So-
weit Beschwerden oder Behauptungen tatsächlicher Art 
vorgetragen werden, die für eine Richterin oder einen 
Richter ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig wer-
den können, ist der Richterin oder dem Richter Gelegen-
heit zur Äußerung zu geben; die Äußerung ist aktenkun-
dig zu machen.

(4) Im Rahmen ihrer Aufgaben nach § 41 kann die Rich-
tervertretung in allen personellen, sozialen, organisatori-
schen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten 
Maßnahmen bei der Dienststelle beantragen, welche die 
Richterinnen und Richter der Dienststelle insgesamt 
oder einzelne Richterinnen und Richter betreffen oder 
sich auf sie auswirken. Die Richtervertretung hat die 
Maßnahme schriftlich vorzuschlagen und zu begründen. 
Die Entscheidung über ihren Vorschlag ist der Richter-
vertretung innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des 
Vorschlags bei der Dienststelle mitzuteilen. Sofern beab-
sichtigt ist, dem Vorschlag nicht zu entsprechen, hat die 
Dienststelle dies innerhalb der Frist des Satzes 3 nach 
Zugang des Vorschlags der Richtervertretung mitzutei-
len; in diesen Fällen gilt Absatz 3 Satz 2 bis 5 entspre-
chend. Bei einer Ablehnung des Vorschlags sind die 
Gründe anzugeben.

(5) Kommt eine Einigung über eine von der Dienststelle 
beabsichtigte Maßnahme nicht zustande, so kann sie in-
nerhalb von zwei Wochen die Angelegenheit der im Ver-
waltungsaufbau übergeordneten Stelle, bei der eine Stu-
fenvertretung besteht, vorlegen. Für das Stufenverfahren 
gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. Kommt eine 
Einigung über eine von der Richtervertretung beantragte 
Maßnahme nicht zustande oder trifft die Dienststelle in-
nerhalb der in Absatz  4 Satz  3 genannten Frist keine 
Entscheidung, so kann die Richtervertretung innerhalb 
von zwei Wochen nach Ablauf der in Absatz 3 genannten 
Frist die Angelegenheit der Stufenvertretung, die bei der 
im Verwaltungsaufbau übergeordneten Stelle besteht, 
vorlegen. Für das Stufenverfahren gilt Absatz 4 entspre-
chend. Die Dienststelle und die Richtervertretung unter-
richten sich gegenseitig, wenn sie die Angelegenheit der 
übergeordneten Stelle oder der bei ihr bestehenden Stu-
fenvertretung vorlegen.

(6) Bei Anträgen der Richtervertretung nach Absatz  4, 
die Maßnahmen nach §  41 Absatz  1 zum Gegenstand 
haben, entscheidet das Justizministerium endgültig.

(7) Ergibt sich bei Maßnahmen, die von der Dienststelle 
beabsichtigt sind, und bei den von der Richtervertretung 
beantragten Maßnahmen, die nach §  41 Absatz  2 bis 4 
seiner Mitbestimmung unterliegen, zwischen dem Justiz-
ministerium und der dort bestehenden zuständigen 
Richtervertretung keine Einigung, so entscheidet auf An-
trag der Dienststelle oder der Richtervertretung die Ei-
nigungsstelle (§ 24). Die Richtervertretung kann die Ent-
scheidung der Einigungsstelle auch dann beantragen, 
wenn die Dienststelle über einen Antrag nach Absatz 4 
nicht innerhalb der in Absatz  4 Satz  3 vorgesehenen 
Frist entscheidet. In den Fällen des § 41 Absatz 1, 3 und 4 
Satz 1 Nummer 2, 7, 8, 9, 10, 12 und 13 sowie des § 65 be-

schließt die Einigungsstelle eine Empfehlung an die in 
diesen Fällen endgültig entscheidende Landesregierung. 
Wurde über eine Maßnahme nach Satz 1, die wegen ihrer 
Auswirkungen auf das Gemeinwohl wesentlicher Be-
standteil der Regierungsgewalt sein kann, durch binden-
den Beschluss der Einigungsstelle entschieden, können 
die beteiligten Dienststellen innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Beschlusses auf dem Dienstweg die 
Landesregierung anrufen. Den beteiligten Richtervertre-
tungen ist von dieser Stelle Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben; hierfür kann eine Frist gesetzt werden. 
Die Landesregierung stellt fest, ob der Beschluss der Ei-
nigungsstelle wegen der Maßnahme, die aufgrund ihrer 
Auswirkungen auf das Gemeinwohl wesentlicher Be-
standteil der Regierungsgewalt ist, nur empfehlenden 
Charakter hat und entscheidet über die Maßnahme ab-
schließend. Die Entscheidung ist zu begründen. Liegen 
diese Voraussetzungen nicht vor, verbleibt es beim Be-
schluss der Einigungsstelle. Die vorsitzende Person der 
Einigungsstelle sowie die am Einigungsverfahren betei-
ligten Dienststellen und Richtervertretungen sind unver-
züglich über die Entscheidung und deren Gründe 
schriftlich zu informieren.

(8) Die Dienststelle kann bei Maßnahmen, die der Natur 
der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgül-
tigen Entscheidung vorläufi ge Regelungen treffen. Sie 
hat der Richtervertretung die vorläufi ge Regelung mitzu-
teilen und zu begründen und unverzüglich das Verfahren 
nach den Absätzen 2, 3, 5 und 7 einzuleiten oder fortzu-
setzen.

§ 24 
Einigungsstelle

(1) Bei dem Justizministerium wird für die Dauer der 
Wahlperiode der Richter- und Staatsanwaltsvertretun-
gen eine Einigungsstelle gebildet. Sie besteht aus einer 
unparteiischen vorsitzenden Person, ihrer Stellvertrete-
rin oder ihrem Stellvertreter und Beisitzerinnen und 
Beisitzern. Auf die vorsitzende Person und deren Stell-
vertreterin oder Stellvertreter haben sich das Justizmi-
nisterium und die bei ihm gebildeten Richtervertretun-
gen sowie der Hauptstaatsanwaltsrat innerhalb von zwei 
Monaten nach Beginn der Wahlperiode zu einigen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet auf 
Antrag des Justizministeriums oder einer Vertretung die 
Präsidentin oder der Präsident des Landtags. Die Beisit-
zerinnen und Beisitzer werden für das jeweilige Eini-
gungsstellenverfahren benannt. Die vom Justizministe-
rium vorgeschlagenen Beisitzerinnen und Beisitzer 
müssen Bedienstete in seinem Geschäftsbereich sein. Die 
von der Vertretung vorgeschlagenen Beisitzerinnen und 
Beisitzer müssen Richterinnen oder Richter, Staatsan-
wältinnen oder Staatsanwälte im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes sein.

(2) Die Mitglieder der Einigungsstelle sind unabhängig 
und üben ihre Tätigkeit als Ehrenamt in eigener Verant-
wortung aus. Für sie gilt § 40 Absatz 1 Satz 1 bis 4 und 
Absatz 3 des Landespersonalvertretungsgesetzes und, so-
weit sie Richterinnen oder Richter im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes sind, §  17 Absatz  3 entsprechend. Der 
vorsitzenden Person kann eine Entschädigung für Zeit-
aufwand gewährt werden. Die Mitglieder scheiden aus 
der Einigungsstelle außer durch Zeitablauf (Absatz  1 
Satz  1) oder Niederlegung des Amtes nur unter den in 
§ 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Landesdiszip-
linargesetzes vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 624) 
in der jeweils geltenden Fassung bezeichneten Vorausset-
zungen aus, die Beisitzerinnen und Beisitzer ferner bei 
Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses im 
Geltungsbereich des Landespersonalvertretungsgesetzes 
oder bei Beendigung des Dienstverhältnisses im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes.

(3) Die Einigungsstelle wird tätig in der Besetzung mit der 
vorsitzenden Person oder, falls sie verhindert ist, der Stell-
vertreterin oder dem Stellvertreter und sechs Beisitzerin-
nen und Beisitzern, die auf Vorschlag des Justizministeri-
ums und der Vertretung je zur Hälfte benannt werden.

(4) Die Sitzungen der Einigungsstelle sind nicht öffent-
lich. Den Beteiligten ist die Anwesenheit nur bei der Ver-
handlung zu gestatten; sachverständigen Personen kann 
die Teilnahme gestattet werden. Den Beteiligten ist Gele-
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genheit zur mündlichen Äußerung zu geben, die mit 
ihrem Einverständnis auch schriftlich erfolgen kann.

(5) Die Einigungsstelle entscheidet durch Beschluss über 
die Anträge der Beteiligten; sie kann den Anträgen auch 
teilweise entsprechen. Die Einigungsstelle soll binnen 
zwei Monaten nach der Erklärung einer oder eines Be-
teiligten, die Entscheidung der Einigungsstelle herbei-
führen zu wollen, entscheiden. Der Beschluss muss sich 
im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften, insbeson-
dere des Haushaltsgesetzes, halten. Der Beschluss wird 
mit Stimmenmehrheit gefasst.

(6) Der Beschluss der Einigungsstelle ist zu begründen 
und den Beteiligten zuzustellen. Er bindet diese, soweit 
er eine Entscheidung im Sinne des Absatzes 5 enthält; 
§ 23 Absatz 7 Satz 4 bleibt unberührt. Eine Bindung be-
steht nicht in den Fällen des § 23 Absatz 7 Satz 3.

(7) Für die Geschäftsführung der Einigungsstelle gilt 
§ 40 Absatz 1 Satz 1 bis 4 und Absatz 3 des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes entsprechend.

(8) Der Hauptrichterrat nimmt die Befugnisse des 
Richterrates und des Bezirksrichterrates nach Absatz  1 
Satz 3 und 4 und Absatz 3 wahr.

§ 25 
Letztentscheidungsrecht

In den in § 23 Absatz 7 Satz 3 bezeichneten Fällen ent-
scheidet die Landesregierung endgültig.

§ 26 
Verfahren der Mitwirkung

(1) Soweit die Richtervertretung an Entscheidungen 
mitwirkt, ist die beabsichtigte Maßnahme vor der 
Durchführung mit dem Ziel einer Verständigung recht-
zeitig und eingehend mit ihr zu erörtern. 

(2) Äußert sich die Richtervertretung nicht innerhalb 
von zwei Wochen oder hält sie bei Erörterung ihre Ein-
wendungen oder Vorschläge nicht aufrecht, so gilt die be-
absichtigte Maßnahme als gebilligt. Erhebt die Richter-
vertretung Einwendungen, so hat sie der Dienststelle die 
Gründe mitzuteilen. §  23 Absatz  3 Satz  8 gilt entspre-
chend. Entspricht die Dienststelle den Einwendungen 
der Richtervertretung nicht oder nicht in vollem Um-
fang, so teilt sie der Richtervertretung ihre Entscheidung 
unter Angabe der Gründe schriftlich mit.

(3) Die Richtervertretung kann innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Mitteilung (Absatz  2 Satz  4) die 
Entscheidung der übergeordneten Dienststelle, bei der 
eine Stufenvertretung besteht, beantragen. Diese ent-
scheidet nach Verhandlung mit der bei ihr bestehenden 
Stufenvertretung. Eine Abschrift des Antrags leitet die 
Richtervertretung ihrer Dienststelle zu.

(4) Ist ein Antrag nach Absatz  3 Satz  1 gestellt, so ist 
eine beabsichtigte Maßnahme bis zur Entscheidung der 
angerufenen Stelle auszusetzen.

(5) § 23 Absatz 8 gilt entsprechend.

§ 27 
Dienstvereinbarungen

(1) Dienstvereinbarungen sind zulässig, soweit nicht ge-
setzliche Regelungen entgegenstehen.

(2) Dienstvereinbarungen, die für einen größeren Be-
reich gelten, gehen den Dienstvereinbarungen für einen 
kleineren Bereich vor.

(3) Dienstvereinbarungen bedürfen der Schriftform, sie 
sind von beiden Seiten zu unterzeichnen und von der 
Dienststelle in geeigneter Weise bekanntzumachen.

(4) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, mit einer Frist von drei Monaten gekün-
digt werden. Nach Kündigung oder Ablauf einer Dienst-
vereinbarung gelten ihre Regelungen in Angelegenheiten, 
in denen der Spruch der Einigungsstelle die Einigung 
zwischen Dienststelle und Richtervertretung ersetzen 
kann, weiter, bis sie durch eine neue Dienstvereinbarung 
ersetzt wird. Die Nachwirkung kann ausgeschlossen 
werden.

§ 28 
Umsetzung von Maßnahmen durch die Dienststelle

(1) Entscheidungen, an denen die Richtervertretung be-
teiligt war, führt die Dienststelle durch, es sei denn, dass 
im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist.

(2) Wird eine Maßnahme, der die Richtervertretung zu-
gestimmt hat, von der Dienststelle nicht unverzüglich 
durchgeführt, so hat diese die Richtervertretung unter 
Angabe von Gründen zu unterrichten.

§ 29 
Kosten

Die durch die Wahl und die Tätigkeit der Richtervertre-
tungen entstehenden notwendigen Kosten trägt das 
Land. § 40 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 2 bis 4 des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes gilt entsprechend.

§ 30 
Rechtsweg

(1) Für Rechtsstreitigkeiten aus der Bildung oder Tätig-
keit der Richtervertretungen steht der Verwaltungs-
rechtsweg offen. Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 
1979 (BGBl. I S. 853, 1036) in der jeweils geltenden Fas-
sung über das Beschlussverfahren gelten entsprechend, 
§ 89 Absatz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes mit der Maß-
gabe, dass von den Beteiligten auf die Prozessvertretung 
durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt ver-
zichtet werden kann. Das Beschlussverfahren kann auf 
die Unterlassung oder Durchführung einer Handlung 
oder Maßnahme gerichtet sein. §  23 Absatz  3 des Be-
triebsverfassungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. September 2001 (BGBl.  I S.  2518) in 
der jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend. Für 
einstweilige Verfügungen gilt § 85 Absatz 2 des Arbeits-
gerichtsgesetzes. Die Zwangsvollstreckung fi ndet nach 
§ 85 Absatz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes statt.

(2) Die Rechtsstreitigkeiten aus der Bildung oder Tätig-
keit der Richtervertretungen sind im ersten und zweiten 
Rechtszug den bei den Verwaltungsgerichten nach dem 
Landespersonalvertretungsgesetz zu bildenden Fach-
kammern und Fachsenaten mit der Maßgabe zugewiesen, 
dass die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter Be-
rufsrichterinnen oder Berufsrichter, Staatsanwältinnen 
oder Staatsanwälte oder sonstige Bedienstete der Justiz-
verwaltung des Landes sein müssen. Sie werden durch 
die Landesregierung oder eine von ihr bestimmte Stelle 
je zur Hälfte auf Vorschlag

1.   der unter den Richterinnen und Richtern, Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälten vertretenen Berufsor-
ganisationen und

2.  des Justizministeriums

berufen. Für die Berufung und Stellung der ehrenamt-
lichen Richterinnen und Richter und ihre Heranziehung 
zu den Sitzungen gelten die Vorschriften des Arbeits-
gerichtsgesetzes über ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter entsprechend.

(3) Bei Rechtsstreitigkeiten aus der gemeinsamen Betei-
ligung von Richter- oder Staatsanwaltsrat und Personal-
rat entscheiden die Gerichte nach den Verfahrensvor-
schriften des §  79 Absatz  2 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes und in der Besetzung des § 80 des Landes-
personalvertretungsgesetzes.

Kapitel 2 
Richter- und Staatsanwaltsrat

Abschnitt 1 
Richterrat

§ 31 
Bildung der Richterräte

(1) Richterräte werden gebildet

1.  in der ordentlichen Gerichtsbarkeit

 a)  bei den Oberlandesgerichten,
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 b)   bei den Landgerichten, zugleich für die Amtsge-
richte ihres Bezirks mit weniger als vier Wahlbe-
rechtigten,

 c)  bei den übrigen Amtsgerichten,

2.  in der Verwaltungsgerichtsbarkeit

 a)  bei dem Oberverwaltungsgericht,

 b)  bei den Verwaltungsgerichten,

3.  in der Finanzgerichtsbarkeit bei den Finanzgerichten,

4.  in der Arbeitsgerichtsbarkeit

 a)   bei den Landesarbeitsgerichten, zugleich für die 
Arbeitsgerichte ihres Bezirks mit weniger als vier 
Wahlberechtigten,

 b)  bei den übrigen Arbeitsgerichten,

5.  in der Sozialgerichtsbarkeit

 a)  bei dem Landessozialgericht,

 b)  bei den Sozialgerichten.

(2) Bezirksrichterräte werden gebildet

1. bei den Oberlandesgerichten,

2. bei dem Oberverwaltungsgericht,

3. bei den Landesarbeitsgerichten,

4. bei dem Landessozialgericht.

(3) Hauptrichterräte werden für die Gerichte jedes Ge-
richtszweiges bei dem Justizministerium gebildet.

(4) Die Richterräte bei den nicht mit einer Präsidentin 
oder einem Präsidenten besetzten Amtsgerichten neh-
men ihre Aufgaben auch gegenüber der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des übergeordneten Landgerichts wahr. 
Sie treten im Landgerichtsbezirk zu gemeinsamen Bera-
tungen und Entscheidungen zusammen bei Angelegen-
heiten, die nicht nur die Belange eines Gerichts berüh-
ren. Sie können auch zu gemeinsamen Beratungen mit 
dem Richterrat des Landgerichts zusammentreten. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Richterräte bei 
den Arbeitsgerichten.

§ 32 
Zusammensetzung

(1) Die Richterräte bestehen

a)   bei den Gerichten mit mehr als 150 Wahlberechtigten 
aus neun Richterinnen und Richtern,

b)   bei Gerichten mit 51 bis 150 Wahlberechtigten aus 
sieben Richterinnen und Richtern,

c)   bei Gerichten mit 21 bis 50 Wahlberechtigten aus fünf 
Richterinnen und Richtern,

d)   bei Gerichten mit 8 bis 20 Wahlberechtigten aus drei 
Richterinnen und Richtern,

e)  im Übrigen aus einer Richterin oder einem Richter.

(2) Die Bezirksrichterräte und die Hauptrichterräte be-
stehen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit aus neun, in 
den anderen Gerichtszweigen aus sieben Richterinnen 
und Richtern.

§ 33 
Wahl der Mitglieder

(1) Die Mitglieder des Richterrates werden von den 
Richterinnen und Richtern aus ihrer Mitte unmittelbar 
und geheim gewählt. Die Wahl erfolgt in jedem Gerichts-
zweig gleichzeitig; den Wahltag bestimmt der Haupt-
wahlvorstand.

(2) Wahlberechtigt sind alle Richterinnen und Richter, 
die am Wahltag bei einem Gericht hauptamtlich verwen-
det werden, für das der Richterrat gebildet wird. Nicht 
wahlberechtigt sind Richterinnen und Richter, die am 
Wahltag seit mehr als achtzehn Monaten ohne Dienstbe-
züge beurlaubt sind. Richterinnen und Richter auf Le-
benszeit oder auf Zeit, die an ein anderes Gericht abge-
ordnet sind, verlieren die Wahlberechtigung zum 
Richterrat ihres Gerichts, sobald die Abordnung länger 
als sechs Monate dauert. Von diesem Zeitpunkt an sind 

sie zum Richterrat des anderen Gerichts wahlberechtigt. 
Bei der Abordnung von Richterinnen und Richtern auf 
Lebenszeit oder auf Zeit an eine Verwaltungsbehörde 
oder eine Staatsanwaltschaft gilt Satz  3 entsprechend; 
von diesem Zeitpunkt an sind sie sind zur Personalver-
tretung der Verwaltungsbehörde oder zum Staatsan-
waltsrat wahlberechtigt. Bei einer Abordnung an eine 
Verwaltungsbehörde gelten sie insoweit als Angehörige 
der Gruppe der Beamtinnen und Beamten, bei einer Ab-
ordnung an eine Staatsanwaltschaft als Staatsanwältin 
oder Staatsanwalt.

(3) Wählbar sind die wahlberechtigten Richterinnen und 
Richter, die am Wahltag seit sechs Monaten bei einem 
Gericht verwendet werden. Nicht wählbar sind Präsi-
dentinnen und Präsidenten sowie Vizepräsidentinnen 
und Vizepräsidenten eines Gerichts, ferner Direktorinnen 
und Direktoren des Gerichts, bei dem der Richterrat ge-
bildet wird, sowie Richterinnen und Richter, die am 
Wahltag seit mehr als sechs Monaten ohne Dienstbezüge 
beurlaubt sind.

(4) Richterinnen und Richter scheiden aus dem Richter-
rat aus, wenn sie das Amt niederlegen, die Wahlberechti-
gung zu diesem Richterrat oder die Wählbarkeit nach 
Absatz 3 Satz 2 verlieren.

(5) Richterinnen und Richter auf Probe oder kraft Auf-
trags, die bei einer Verwaltungsbehörde verwendet wer-
den, sind zur Personalvertretung der Verwaltungsbehörde 
wahlberechtigt. Sie werden zur Personalvertretung 
wählbar, sobald die Verwendung bei der Verwaltungsbe-
hörde länger als sechs Monate dauert. Sie gelten insoweit 
als Angehörige der Gruppe der Beamtinnen und Beam-
ten.

(6) Richterinnen und Richter auf Probe oder kraft Auf-
trags, die bei einer Staatsanwaltschaft verwendet wer-
den, sind zum Staatsanwaltsrat wahlberechtigt. Sie wer-
den zum Staatsanwaltsrat wählbar, sobald die 
Verwendung bei einer Staatsanwaltschaft länger als 
sechs Monate dauert. 

§ 34 
Wahlvorschläge

(1) Zur Wahl des Richterrates können die wahlberechtig-
ten Richterinnen und Richter sowie die an dem Gericht 
vertretenen Berufsorganisationen der Richterinnen und 
Richter Wahlvorschläge machen. Die Gesamtzahl der zur 
Wahl vorgeschlagenen Richterinnen und Richter soll 
mindestens das Zweifache der Anzahl der zum Richter-
rat zu wählenden erreichen.

(2) Die von den Wahlberechtigten eingereichten Wahl-
vorschläge müssen mindestens von einem Zehntel der 
Wahlberechtigten, jedoch mindestens von zwei Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein; in jedem Fall genügt die 
Unterzeichnung durch fünfundzwanzig Wahlberechtigte. 
Die von einer an dem Gericht vertretenen Berufsorgani-
sation eingereichten Wahlvorschläge müssen von einer 
von ihr beauftragten Person unterzeichnet sein.

(3) Jede Richterin und jeder Richter darf nur auf einem 
Wahlvorschlag benannt werden.

§ 35 
Allgemeine Wahlgrundsätze

Der Richterrat wird nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl gewählt. Wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht 
oder besteht der Richterrat aus einer Richterin oder 
einem Richter, so fi ndet Personenwahl statt.

§ 36 
Wahlvorstand

(1) Spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit 
(§ 16 Absatz 1) bestellt der Richterrat drei Wahlberech-
tigte als Wahlvorstand und eine von ihnen als vorsit-
zende Person. Für jedes Mitglied soll ein Ersatzmitglied 
berufen werden.

(2) Besteht bei einem Gericht, bei dem ein Richterrat zu 
bilden ist, noch kein Richterrat, so beruft die Direktorin 
oder der Direktor, die Präsidentin oder der Präsident des 
Gerichts eine Richterversammlung zur Wahl des Wahl-
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vorstandes ein. Die Richterversammlung wählt eine 
Richterin oder einen Richter, die oder der die Versamm-
lung leitet. Dasselbe gilt, wenn der Richterrat zwei Mo-
nate vor Ablauf der Amtszeit noch keinen Wahlvorstand 
bestellt hat und drei Wahlberechtigte oder eine an dem 
Gericht vertretene Berufsorganisation die Bestellung be-
antragen.

(3) Findet eine Richterversammlung nach Absatz 2 nicht 
statt oder wählt die Richterversammlung keinen Wahl-
vorstand, so bestellt ihn die Direktorin oder der Direk-
tor, die Präsidentin oder der Präsident des Gerichts auf 
Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten oder einer 
an dem Gericht vertretenen Berufsorganisation.

(4) Der Wahlvorstand hat die Wahl rechtzeitig vorzube-
reiten; sie hat spätestens zwei Wochen vor Ablauf der 
Amtszeit des Richterrates stattzufi nden. Kommt der 
Wahlvorstand dieser Verpfl ichtung nicht nach, so beruft 
die Direktorin oder der Direktor, die Präsidentin oder 
der Präsident auf Antrag von mindestens drei Wahlbe-
rechtigten oder einer an dem Gericht vertretenen Berufs-
organisation eine Richterversammlung zur Wahl eines 
neuen Wahlvorstandes ein. Die Absätze 2 und 3 gelten 
entsprechend.

(5) Je eine Beauftragte oder ein Beauftragter der an dem 
Gericht vertretenen Berufsorganisationen ist berechtigt, 
an den Sitzungen des Wahlvorstandes mit beratender 
Stimme teilzunehmen. Die Sitzungen sind den Berufsor-
ganisationen bekanntzugeben.

§ 37 
Wahlordnung

(1) Die Vorschriften der Wahlordnung zum Landesperso-
nalvertretungsgesetz gelten entsprechend.

(2) Richterinnen und Richter eines Gerichts, bei dem 
kein Richterrat gebildet ist, geben ihre Stimme schrift-
lich ab.

§ 38 
Eintritt der Ersatzmitglieder

(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Richterrat aus, so tritt 
ein Ersatzmitglied ein. Das gleiche gilt, wenn ein Mit-
glied des Richterrates verhindert ist, für die Zeit der Ver-
hinderung.

(2) Die Ersatzmitglieder treten ein

1.   bei Verhältniswahl der Reihe nach aus den nicht ge-
wählten Richterinnen und Richtern derjenigen Vor-
schlagslisten, denen die zu ersetzenden Mitglieder an-
gehören, und

2.   bei Personenwahl in der Reihenfolge der jeweils 
höchsten Stimmenzahl, die auf die nicht gewählten 
Richterinnen und Richter entfallen ist.

Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.

§ 39 
Vertretung des Richterrats

(1) Der Richterrat wählt aus seiner Mitte die vorsitzende 
Person und Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Die 
Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt der Richterrat.

(2) Die vorsitzende Person führt die laufenden Geschäfte 
und vertritt den Richterrat im Rahmen der von ihm ge-
fassten Beschlüsse.

§ 40 
Vierteljahresgespräch

(1) Die Dienststelle und der Richterrat treten einmal im 
Vierteljahr zu gemeinschaftlichen Besprechungen zu-
sammen. In ihnen soll auch die Gestaltung des Dienstbe-
triebs behandelt werden, insbesondere alle Vorgänge, 
welche die Richterinnen und Richter wesentlich berüh-
ren. Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten Wil-
len zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die 
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen. 
Im Rahmen der Besprechungen unterrichtet die Dienst-
stelle den Richterrat zweimal im Jahr über die Haus-
haltsplanung und die wirtschaftliche Entwicklung. Die 

Dienststelle ist berechtigt, zu der Besprechung für Perso-
nal- und Organisationsangelegenheiten zuständige Be-
dienstete hinzuzuziehen.

(2) Dienststelle und Richterrat können im Einvernehmen 
auf die gemeinschaftliche Besprechung nach Absatz  1 
verzichten.

§ 41 
Mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten

(1) Der Richterrat hat mitzubestimmen in Personalange-
legenheiten bei

 1.  Einstellung,

 2.   Ernennung zur Richterin und zum Richter auf Le-
benszeit,

 3.   Übertragung eines anderen Amtes mit gleichem oder 
niedrigerem Endgrundgehalt und der Amtsenthe-
bung auf Grund der Veränderung der Gerichtsorga-
nisation (§ 32 des Deutschen Richtergesetzes),

 4.  Laufbahnwechsel,

 5.   Versetzung einer Richterin oder eines Richters im 
Eingangsamt,

 6.   Abordnung und Zuweisung nach § 20 des Beamten-
statusgesetzes für eine Dauer von mehr als sechs Mo-
naten und ihrer Aufhebung,

 7.   Entlassung von Richterinnen und Richtern, wenn die 
Entlassung nicht selbst beantragt wurde,

 8.   vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand, Feststellung 
der begrenzten Dienstfähigkeit, wenn die Maßnahme 
nicht selbst beantragt wurde,

 9.   Versagung, Untersagung oder Widerruf der Geneh-
migung einer Nebentätigkeit,

10.   Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung 
oder Beurlaubung nach den §§ 7 bis 10 und §§ 14, 16 
Absatz  4 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 2, ber. S. 92) 
in der jeweils geltenden Fassung,

11.   Ablehnung eines Antrags auf Einrichtung eines Ar-
beitsplatzes außerhalb der Dienststelle und

12.   Erlass, Änderung oder Aufhebung von Beurteilungs-
richtlinien.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer  3 bestimmt der 
Richterrat nur auf Antrag der Richterin oder des Rich-
ters mit.

(2) Der Richterrat hat mitzubestimmen in sozialen An-
gelegenheiten bei

1.   Gewährung und Versagung von Unterstützungen, Vor-
schüssen, Darlehen und entsprechenden Zuwendun-
gen und

2.   Errichtung, Verwaltung und Aufl ösung von Sozialein-
richtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform.

(3) Der Richterrat hat mitzubestimmen in Rationalisie-
rungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten 
bei

1.   Einführung, Anwendung, wesentlicher Änderung oder 
wesentlicher Erweiterung von automatisierter Verar-
beitung personenbezogener Daten der Richterinnen 
und Richter außerhalb von Besoldungs-, Gehalts-, 
Lohn-, Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie Ju-
biläumszuwendungen,

2.   Einführung, Anwendung und Erweiterung technischer 
Einrichtungen, es sei denn, dass deren Eignung zur 
Überwachung des Verhaltens oder der Leistung der 
Richterinnen und Richter ausgeschlossen ist,

3.   Einführung grundlegend neuer, wesentlicher Ände-
rung und wesentlicher Ausweitung von Arbeitsmetho-
den,

4.   Maßnahmen, die die Hebung der Arbeitsleistung oder 
Erleichterungen des Arbeitsablaufs zur Folge haben 
sowie Maßnahmen der Änderung der Arbeitsorganisa-
tion,
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5.   Einführung, wesentlicher Änderung oder wesentlicher 
Ausweitung betrieblicher Informations- und Kommu-
nikationsnetze und

6.   Einrichtung von Arbeitsplätzen außerhalb der Dienst-
stelle.

(4) Der Richterrat hat mitzubestimmen über

 1.   Aufstellung des Urlaubsplans, Festsetzung der zeitli-
chen Lage des Erholungsurlaubs für einzelne Richte-
rinnen und Richter, wenn zwischen der Dienststelle 
und der beteiligten Richterin oder dem beteiligten 
Richter kein Einverständnis erzielt wird,

 2.   Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und Be-
triebsärztinnen und Vertrauens- und Betriebsärzten 
sowie Sicherheitsfachkräften und Bestellung der 
oder des Datenschutzbeauftragten,

 3.   Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeits-
unfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen 
einschließlich Maßnahmen vorbereitender und prä-
ventiver Art,

 4.   Grundsätze über die Prämierung von anerkannten 
Vorschlägen im Rahmen des behördlichen und be-
trieblichen Vorschlagswesens,

 5.   Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des 
Verhaltens der Richterinnen und Richter

 6.  Gestaltung der Arbeitsplätze,

 7.   Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen eine 
Richterin oder einen Richter,

 8.   Richtlinien für die personelle Auswahl bei Einstel-
lungen und bei Versetzungen,

 9.   allgemeine Fragen der Fortbildung der Richterinnen 
und Richter, Auswahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an Fortbildungsveranstaltungen,

10.  Inhalt von Personalfragebogen,

11.   Maßnahmen, die der Durchsetzung der tatsächlichen 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, insbe-
sondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und dem berufl ichen Auf-
stieg dienen,

12.   Aufstellung von Grundsätzen zu Arbeitszeitmodellen 
und erstmalige Einführung grundlegend neuer For-
men der Arbeitsorganisation und

13.   Übertragung von Arbeiten der Dienststelle, die übli-
cherweise von ihren Bediensteten vorgenommen wer-
den, auf Dauer an Privatpersonen oder auf Dritte in 
jeglicher Rechtsform (Privatisierung).

In den Fällen des Satzes 1 Nummer  7 bestimmt der 
Richterrat nur auf Antrag der Richterin oder des Rich-
ters mit; diese oder dieser ist von der beabsichtigten 
Maßnahme rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen. 
Satz  1 Nummer  10 gilt nicht für den Inhalt von Perso-
nalfragebogen, die der Finanzkontrolle durch den Lan-
desrechnungshof dienen.

(5) Der Richterrat hat in den Fällen der Absätze 3 und 4 
auch mitzubestimmen, wenn eine Maßnahme probeweise 
oder befristet durchgeführt werden soll.

§ 42 
Mitwirkungspflichtige Angelegenheiten

Der Richterrat wirkt mit bei

1.   Verwaltungsanordnungen einer Dienststelle für die 
innerdienstlichen, sozialen oder persönlichen Angele-
genheiten der Richterinnen und Richter ihres Ge-
schäftsbereichs,

2.   behördlichen oder betrieblichen Grundsätzen der Per-
sonalplanung,

3.   Aufträgen zur Überprüfung der Organisation oder 
Wirtschaftlichkeit einer Dienststelle durch Dritte und

4.   Erhebung der Disziplinarklage gegen eine Richterin 
oder einen Richter, wenn sie oder er die Beteiligung 
des Richterrats beantragt. Die Richterin oder der 
Richter ist von der Maßnahme rechtzeitig vorher in 
Kenntnis zu setzen.

§ 43 
Anhörungspflichtige Angelegenheiten

(1) Der Richterrat ist anzuhören bei

1.   der Betrauung einer Richterin oder eines Richters mit 
Aufgaben der Gerichtsverwaltung,

2.   der Vorbereitung der Entwürfe von Stellenplänen und 
Stellenbesetzungsplänen,

3.   grundlegenden Änderungen von Arbeitsverfahren und 
Arbeitsabläufen,

4.   der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
sowie der Anmietung von Diensträumen,

5.   der Anordnung von amts- und vertrauensärztlichen 
Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits- oder 
Dienstfähigkeit und

6.   der wesentlichen Änderung oder Verlagerung von Ar-
beitsplätzen.

(2) Die Anhörung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die 
Äußerung des Richterrats noch Einfl uss auf die Willens-
bildung der Dienststelle nehmen kann.

§ 44 
Bezirks- und Hauptrichterräte

Die §§  33 bis 43 gelten für die Bezirks- und Haupt-
richterräte entsprechend.

§ 45 
Beteiligung der Stufenvertretung

(1) In Angelegenheiten, in denen die Dienststelle nicht 
zur Entscheidung befugt ist, ist an Stelle des Richterrats 
die bei der zuständigen übergeordneten Dienststelle ge-
bildete Stufenvertretung zu beteiligen. In mitbestim-
mungs- und mitwirkungspfl ichtigen Angelegenheiten, in 
denen die Landesregierung auf Vorschlag des Justizmi-
nisteriums entscheidet oder das Justizministerium eine 
Entscheidung mit Wirkung über seinen Geschäftsbereich 
hinaus trifft, ist die Stufenvertretung am Vorschlag oder 
an der Entscheidung zu beteiligen.

(2) Vor einem Beschluss in Angelegenheiten, die einzelne 
Dienststellen, Richterinnen oder Richter betreffen, gibt 
die Stufenvertretung den Richterräten Gelegenheit zur 
Äußerung. In diesem Fall verdoppeln sich die Fristen der 
§§ 23 und 26.

(3) Werden Maßnahmen von einer Dienststelle beabsich-
tigt, bei der keine für eine Beteiligung an diesen Maß-
nahmen zuständige Richtervertretung besteht, ist an 
ihrer Stelle die Stufenvertretung bei der nächsthöheren 
Dienststelle zu beteiligen. Sofern in den Fällen des Ab-
satzes 1 eine Stufenvertretung nicht besteht, tritt an 
deren Stelle der dortige Richterrat. Sofern in den Fällen 
des § 23 Absatz 5 oder des § 26 Absatz 3 eine Stufenver-
tretung zu beteiligen ist und diese nicht besteht, ist an 
ihrer Stelle die Richtervertretung des nächstniedrigeren 
Gerichts zu beteiligen.

Abschnitt 2 
Staatsanwaltsrat

§ 46 
Bildung und Zusammensetzung der Staatsanwaltsräte

(1) Bei den Staatsanwaltschaften und den General-
staatsanwaltschaften werden Staatsanwaltsräte gebildet. 
Bei den Generalstaatsanwaltschaften werden zudem Be-
zirksstaatsanwaltsräte und bei dem Justizministerium 
ein Hauptstaatsanwaltsrat gebildet.

(2) Die Staatsanwaltsräte bestehen

1.   bei Staatsanwaltschaften mit mehr als 51 Wahlbe-
rechtigten aus sieben Staatsanwältinnen und Staats-
anwälten,

2.   bei Staatsanwaltschaften mit 21 bis 50 Wahlberech-
tigten aus fünf Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten,

3.   im Übrigen aus drei Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälten.
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Die Bezirksstaatsanwaltsräte bestehen aus sieben 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten.

(3) Der Hauptstaatsanwaltsrat besteht aus dreizehn 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Bei der Übertra-
gung eines Amts mit höherem Endgrundgehalt als dem 
eines Eingangsamts und der Versetzung einer Staatsan-
wältin oder eines Staatsanwaltes in einem Amt mit hö-
herem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts ist 
vorsitzende Person des Hauptstaatsanwaltsrats anstelle 
der nach § 47 Absatz 1 in Verbindung mit § 39 Absatz 1 
gewählten eine Leiterin oder ein Leiter einer Staatsan-
waltschaft. Sie wird weiteres Mitglied des Hauptstaats-
anwaltsrats und von allen Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten nach den Grundsätzen der Personenwahl 
gewählt; die Vorschriften über die Wahl der vorsitzenden 
Person des Präsidialrats gelten entsprechend. Die nach 
Satz 3 gewählte Leiterin oder der nach Satz 3 gewählte 
Leiter einer Staatsanwaltschaft ist bei der Wahl nach 
§  47 Absatz  1 in Verbindung mit §  39 Absatz  1 weder 
wahlberechtigt noch wählbar.

§ 47 

Geltung der Vorschriften über den Richterrat

(1) Soweit in diesem Abschnitt nichts Abweichendes be-
stimmt ist, gelten für die Staatsanwaltsräte die Vor-
schriften über den Richterrat entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Vorschriften über den Präsidialrat Anwen-
dung fi nden, soweit der Hauptstaatsanwaltsrat bei der 
Übertragung eines Amts mit höherem Endgrundgehalt 
als dem eines Eingangsamts und der Versetzung einer 
Staatsanwältin oder eines Staatsanwaltes in einem Amt 
mit höherem Endgrundgehalt als dem eines Eingang-
samts zu beteiligen ist.

(2) Zu den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten im 
Sinne dieses Abschnitts gehören auch die bei der Staats-
anwaltschaft beschäftigten Richterinnen und Richter auf 
Probe sowie Richterinnen und Richter kraft Auftrags.

(3) Der Staatsanwaltsrat hat über §  41 hinaus zudem 
mitzubestimmen in Personalangelegenheiten bei

1.   Zuweisung eines Arbeitsplatzes nach Beendigung 
eines Urlaubs ohne Dienstbezüge nach § 70 und § 71 
des Landesbeamtengesetzes und nach Beendigung der 
Jahresfreistellung nach § 64 des Landesbeamtengeset-
zes sowie nach der Rückkehr aus der Elternzeit ohne 
gleichzeitige Teilzeit,

2.   Übertragung eines Amts mit höherem Endgrundge-
halt als dem eines Eingangsamts,

3.   Versetzung einer Staatsanwältin oder eines Staatsan-
waltes in einem Amt mit höherem Endgrundgehalt als 
dem eines Eingangsamts,

4.   Umsetzung innerhalb der Dienststelle für eine Dauer 
von mehr als drei Monaten, Umsetzung innerhalb der 
Dienststelle, die mit einem Wechsel des Dienstortes 
verbunden ist, wobei das Einzugsgebiet im Sinne des 
Umzugskostenrechts zum Dienstort gehört, und

5.  Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus.

Der Staatsanwaltsrat hat zudem mitzubestimmen über 
die Grundsätze der Ausgestaltung des Bereitschafts-
dienstes. § 43 Absatz 1 Nummer 1 fi ndet keine entspre-
chende Anwendung.

(4) Eine Versetzung, Abordnung, Umsetzung nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 4 oder Zuweisung darf gegen den 
Willen des Mitglieds des Staatsanwaltsrats nur erfolgen, 
wenn dies auch unter Berücksichtigung der Mitglied-
schaft im Staatsanwaltsrat aus wichtigen dienstlichen 
Gründen unvermeidbar ist, und der Staatsanwaltsrat, 
dem das Mitglied angehört, zustimmt. Dies gilt entspre-
chend für Ersatzmitglieder, solange sie gemäß § 47 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 38 Absatz 1 in den Staatsan-
waltsrat eingetreten sind.

(5) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 gelten § 23 Ab-
satz 7 Satz 3 und § 25 entsprechend.

Abschnitt 3 
Gemeinsame Angelegenheiten

§ 48 
Beteiligung an gemeinsamen Angelegenheiten

(1) Sind an einer allgemeinen oder sozialen Angelegen-
heit der Richter- oder Staatsanwaltsrat und der Perso-
nalrat gemeinsam beteiligt (gemeinsame Angelegenheit), 
so beraten und beschließen beide in einer gemeinsamen 
Sitzung, an der die Mitglieder des Personalrats und eine 
nach Maßgabe des Absatzes 2 bestimmte Zahl von ent-
sandten Mitgliedern des Richter- oder Staatsanwaltsrats 
teilnehmen.

(2) Die Zahl der entsandten Mitglieder des Richter- oder 
Staatsanwaltsrats verhält sich zu der Zahl der zum 
Richter- oder Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten wie die 
Zahl der Mitglieder des Personalrats zu der Zahl der 
zum Personalrat Wahlberechtigten. Jedoch entsendet der 
Richter- oder Staatsanwaltsrat mindestens die einem 
Fünftel der Mitglieder des Personalrats entsprechende 
Zahl. Besteht der Personalrat nur aus einer Person, so 
tritt ein Mitglied des Richter- oder Staatsanwaltsrats zur 
Beschlussfassung zum Personalrat hinzu. Maßgeblich für 
die Zahl der Wahlberechtigten nach Satz 1 ist diejenige 
am Wahltag.

(3) Ist die Zahl der zum Richter- oder Staatsanwaltsrat 
Wahlberechtigten und die Zahl der zum Personalrat 
Wahlberechtigten gleich groß, so treten beide Vertretun-
gen zusammen; sie beraten und beschließen nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes. Die Vertretungen sollen die 
Person, die den Vorsitz führt, im Einvernehmen bestim-
men. Kommt eine Einigung nicht zustande, führt den 
Vorsitz die vorsitzende Person des Richter- oder Staats-
anwaltsrats. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Zahl der 
zum Richter- oder Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten 
größer ist als die Zahl der zum Personalrat Wahlberech-
tigten; in diesem Fall führt den Vorsitz die vorsitzende 
Person des Richter- oder Staatsanwaltsrats.

(4) Für den Bezirksrichter- und Bezirksstaatsanwaltsrat 
gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

(5) Sind an einer Angelegenheit Hauptrichterrat, Haupt-
staatsanwaltsrat und Hauptpersonalrat oder einzelne 
dieser Vertretungen gemeinsam beteiligt, so treten die je-
weils betroffenen Vertretungen zusammen; sie beraten 
und beschließen nach den Vorschriften dieses Gesetzes. 
Jede Vertretung hat je 200 zu der Vertretung Wahlberech-
tigte aus dem jeweils betroffenen Gerichtszweig eine 
Stimme; gleiches gilt für den Bereich der Staatsanwalt-
schaft. Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend. Jede Vertretung 
hat mindestens eine Stimme. Die Beschlussfassung be-
darf der Mehrheit der Stimmen der jeweils betroffenen 
Vertretungen. Die Stimmabgabe kann durch eine Vertre-
terin oder einen Vertreter erfolgen; eine Beschlussfassung 
im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. Den Vorsitz 
führt die vorsitzende Person der Vertretung, die die 
größte Zahl der zu der Vertretung Wahlberechtigten ver-
tritt. Auf Verlangen einer Vertretung ist die Maßnahme 
vor der Beschlussfassung zwischen dem Justizministe-
rium und den betroffenen Vertretungen mit dem Ziel 
einer Verständigung in einer gemeinsamen Sitzung in-
nerhalb von zwei Wochen zu erörtern.

(6) Die Dienststelle unterrichtet die jeweils betroffene 
Vertretung von der beabsichtigten Maßnahme. Die Frist 
für die Mitteilung der Entscheidung nach § 66 Absatz 2, 
§  69 Absatz  2 des Landespersonalvertretungsgesetzes, 
§ 23 Absatz 2 oder § 26 Absatz 2 beginnt, wenn allen be-
teiligten Vertretungen der Antrag zugegangen ist. Die 
vorsitzenden Personen der betroffenen Vertretungen be-
stimmen den Termin der gemeinsamen Sitzung im Ein-
vernehmen; kommt ein Einvernehmen nicht zustande, 
bestimmt den Termin die vorsitzende Person, die in der 
gemeinsamen Sitzung den Vorsitz führt.

§ 49 
Gemeinsame Personalversammlung

An Personalversammlungen nehmen, soweit gemeinsame 
Angelegenheiten behandelt werden, Richterinnen und 
Richter oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit 
den gleichen Rechten wie die anderen Bediensteten teil.
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§ 50 
Einigungsstelle in gemeinsamen Angelegenheiten

Bei dem Justizministerium wird für die Dauer der Wahl-
periode der Richter- und Staatsanwaltsvertretungen eine 
Einigungsstelle in gemeinsamen Angelegenheiten gebil-
det; § 24 gilt entsprechend. Die von den Vertretungen zu 
bestellenden Beisitzerinnen und Beisitzer der Einigungs-
stelle werden auf Grund gemeinsamer Beschlussfassung 
bestimmt. Soweit ein Hauptrichterrat an der gemeinsa-
men Angelegenheit beteiligt ist, muss mindestens eine 
Beisitzerin oder ein Beisitzer Richterin oder Richter auf 
Lebenszeit sein; ist der Hauptstaatsanwaltsrat beteiligt, 
muss mindestens eine Beisitzerin oder ein Beisitzer 
Staatsanwältin oder Staatsanwalt sein, und ist der 
Hauptpersonalrat beteiligt, muss mindestens eine Beisit-
zerin oder ein Beisitzer Beschäftigte oder Beschäftigter 
im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes sein. 
Sind an der gemeinsamen Angelegenheit mindestens ein 
Hauptrichterrat, der Hauptstaatsanwaltsrat und der 
Hauptpersonalrat beteiligt, wird von den Vertretungen 
und von dem Justizministerium je eine weitere Besitze-
rin oder ein weiterer Beisitzer für das Einigungsstellen-
verfahren bestellt.

Abschnitt 4 
Geltung des Landespersonalvertretungsgesetzes

§ 51 
Geltung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für 
die Richter- und Staatsanwaltsräte die Vorschriften des 
Landespersonalvertretungsgesetzes entsprechend.

Kapitel 3 
Präsidialrat

§ 52 
Bildung

Für jeden Gerichtszweig wird ein Präsidialrat gebildet.

§ 53 
Ordentliche Gerichtsbarkeit

(1) Der Präsidialrat besteht aus

1.   der Präsidentin oder dem Präsidenten eines Gerichts 
als vorsitzender Person und

2.   acht weiteren Richterinnen oder Richtern als weitere 
Mitglieder.

(2) Von den weiteren Mitgliedern müssen vier aus dem 
Oberlandesgerichtsbezirk Hamm und je zwei aus den 
Oberlandesgerichtsbezirken Düsseldorf und Köln kom-
men.

§ 54 
Verwaltungsgerichtsbarkeit

Der Präsidialrat besteht aus

1.   der Präsidentin oder dem Präsidenten eines Gerichts 
als vorsitzender Person und

2.   vier weiteren Richterinnen oder Richtern als weitere 
Mitglieder.

§ 55 
Finanzgerichtsbarkeit

(1) Der Präsidialrat besteht aus

1.   der Präsidentin oder dem Präsidenten eines Gerichts 
als vorsitzender Person und

2.   drei weiteren Richterinnen oder Richtern als weitere 
Mitglieder.

(2) Von den weiteren Mitgliedern muss je eins aus den 
Finanzgerichtsbezirken Düsseldorf, Köln und Münster 
kommen.

§ 56 
Arbeitsgerichtsbarkeit

(1) Der Präsidialrat besteht aus

1.   der Präsidentin oder dem Präsidenten eines Gerichts 
als vorsitzender Person und

2.   drei weiteren Richterinnen oder Richtern als weitere 
Mitglieder.

(2) Von den weiteren Mitgliedern muss je eins aus den 
Landesarbeitsgerichtsbezirken Düsseldorf, Hamm und 
Köln kommen.

§ 57 
Sozialgerichtsbarkeit

Der Präsidialrat besteht aus

1.   der Präsidentin oder dem Präsidenten eines Gerichts 
als vorsitzender Person und

2.   vier weiteren Richterinnen oder Richtern als weitere 
Mitglieder.

§ 58 
Wählbarkeit und Wahlberechtigung

(1) Die Mitglieder des Präsidialrats müssen Richterin-
nen oder Richter auf Lebenszeit sein und dem Gerichts-
zweig angehören, für den der Präsidialrat gebildet ist. 
Richterinnen oder Richter, die an ein Gericht eines ande-
ren Gerichtszweigs, an eine Verwaltungsbehörde oder 
eine Staatsanwaltschaft abgeordnet sind, sind nicht 
wählbar. Für die weiteren Mitglieder des Präsidialrates 
gilt § 33 Absatz 3 entsprechend.

(2) Wahlberechtigt sind alle Richterinnen und Richter, 
die am Wahltag bei einem Gericht des Gerichtszweigs 
hauptamtlich verwendet werden, für den der Präsidial-
rat gebildet wird. Richterinnen oder Richter, die an ein 
Gericht eines anderen Gerichtszweigs abgeordnet sind, 
sind zum Präsidialrat dieses Gerichtszweigs nicht wahl-
berechtigt. Sie oder er ist jedoch wahlberechtigt zum 
Präsidialrat des bisherigen Gerichtszweigs. Bei der Ab-
ordnung an eine Verwaltungsbehörde oder eine Staatsan-
waltschaft gilt Satz  3 entsprechend. Nicht wahlberech-
tigt sind Richterinnen und Richter, die am Wahltag seit 
mehr als achtzehn Monaten ohne Dienstbezüge beur-
laubt sind.

§ 59 
Vorsitz des Präsidialrates

(1) Die vorsitzende Person des Präsidialrates wird von 
allen Richterinnen und Richtern des Gerichtszweiges 
nach den Grundsätzen der Personenwahl gewählt.

(2) Vorsitzende Person wird, wer von den vorgeschlage-
nen Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten die 
meisten Stimmen auf sich vereint.

(3) Die vorsitzende Person führt die laufenden Geschäfte 
und vertritt den Präsidialrat im Rahmen der von ihm ge-
fassten Beschlüsse.

§ 60 
Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidialrates

(1) Die Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidialrates 
erfolgt unmittelbar und geheim nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl. Wird nur ein Vorschlag eingereicht, 
so fi ndet Personenwahl statt.

(2) Mitglieder, die nach § 53 Absatz 2, § 55 Absatz 2 und 
§  56 Absatz  2 aus einem bestimmten Gerichtsbezirk 
kommen müssen, werden nur von den Richterinnen und 
Richtern dieses Bezirks gewählt.

§ 61 
Anzuwendende Wahlvorschriften

(1) Die Vorschriften über die Wahl der Richterräte gelten 
im Übrigen mit der Maßgabe entsprechend, dass für die 
Wahl der vorsitzenden Person und der weiteren Mitglie-
der getrennte Wahlvorschläge einzureichen sind.
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(2) Die Wahl zum Präsidialrat erfolgt gleichzeitig mit 
den Richterratswahlen. Die für die Richterratswahlen 
zuständigen Wahlvorstände führen auch die Wahl zum 
Präsidialrat durch.

§ 62 
Anfechtung der Wahl

(1) Sind bei der Wahl eines Mitglieds wesentliche Vor-
schriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das 
Wahlverfahren verletzt worden, so kann die Wahl dieses 
Mitglieds binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses gerichtlich angefochten werden, wenn 
der Verstoß das Wahlergebnis ändern oder beeinfl ussen 
konnte.

(2) Anfechtungsberechtigt sind

1.   mindestens drei Richterinnen oder Richter, die für die 
Wahl dieses Mitglieds wahlberechtigt waren, und

2.  das Justizministerium.

(3) Erklärt das Gericht die Anfechtung für begründet, so 
ist die gewählte Person von der Bekanntmachung der 
Entscheidung an verhindert, ihr Amt auszuüben. Mit der 
Rechtskraft der Entscheidung scheidet sie aus dem Prä-
sidialrat aus.

§ 63 
Ausscheiden von Mitgliedern

(1) Ein Mitglied scheidet aus dem Präsidialrat aus, wenn 
es sein Amt niederlegt oder seine Wählbarkeit verliert.

(2) Auf Antrag mindestens der Hälfte der Mitglieder des 
Präsidialrats oder des Justizministeriums kann ein Mit-
glied wegen grober Verletzung seiner Pfl ichten durch ge-
richtliche Entscheidung aus dem Präsidialrat ausge-
schlossen werden. § 62 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 64 
Eintritt der Ersatzmitglieder, Stellvertretung

(1) Scheidet die vorsitzende Person aus dem Präsidialrat 
aus oder ist sie verhindert, so tritt die nichtgewählte 
Präsidentin oder der nichtgewählte Präsident mit der 
nächstniedrigeren Stimmenzahl ein. Ist eine solche oder 
ein solcher nicht vorhanden, so wählt der Präsidialrat 
aus seiner Mitte eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter der vorsitzenden Person für den Verhinderungsfall. 
Im Falle des Ausscheidens der vorsitzenden Person fi ndet 
eine Neuwahl für den Rest der Wahlperiode statt.

(2) Scheidet ein weiteres Mitglied aus oder ist es verhin-
dert, so gilt § 38 entsprechend.

§ 65 
Aufgaben

(1) Der Präsidialrat hat mitzubestimmen bei

1.   der Übertragung eines Richteramtes mit höherem 
Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts und

2.   der Versetzung einer Richterin oder eines Richters in 
einem Amt mit höherem Endgrundgehalt als dem 
eines Eingangsamts.

(2) Der Präsidialrat gibt innerhalb der Frist des § 23 Ab-
satz  2 eine schriftlich begründete Stellungnahme über 
die persönliche und fachliche Eignung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ab,

1.   der oder dem das Justizministerium im Sinne des Ab-
satzes 1 Nummer 1 ein Richteramt mit höherem End-
grundgehalt als dem eines Eingangsamts übertragen 
oder die oder den es zur Übertragung eines solchen 
Amtes vorschlagen will oder

2.   die oder den das Justizministerium im Sinne des Ab-
satzes 1 Nummer 2 versetzen oder zur Versetzung vor-
schlagen will.

Er kann auch zu anderen Bewerberinnen und Bewerbern 
Stellung nehmen und im Rahmen der Bewerbungen Ge-
genvorschläge machen.

Teil 3 
Richterdienstgerichte

Kapitel 1 
Errichtung und Zuständigkeit

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 66 
Errichtung

(1) Richterdienstgerichte sind das Dienstgericht für 
Richter und der Dienstgerichtshof für Richter.

(2) Das Dienstgericht wird bei dem Landgericht Düssel-
dorf, der Dienstgerichtshof bei dem Oberlandesgericht 
Hamm errichtet.

(3) Das Präsidium des Gerichts, bei dem das Richter-
dienstgericht errichtet ist, bestimmt für die Dauer des 
Geschäftsjahres, ob mehrere Spruchkörper (Kammern, 
Senate) gebildet werden. § 21e des Gerichtsverfassungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 
1975 (BGBl.  I S. 1077) in der jeweils geltenden Fassung 
gilt entsprechend.

(4) Geschäftsstelle des Richterdienstgerichts ist die Ge-
schäftsstelle des Gerichts, bei dem das Richterdienstge-
richt errichtet ist.

(5) Die Dienstaufsicht über die Richterdienstgerichte 
steht dem Justizministerium zu.

§ 67 
Zuständigkeit des Dienstgerichts

Das Dienstgericht entscheidet

1.   in Disziplinarsachen, auch der Richterinnen und 
Richter im Ruhestand,

2.   über die Versetzung im Interesse der Rechtspfl ege 
(§§ 31 und 30 des Deutschen Richtergesetzes),

3.   bei Richterinnen und Richtern auf Lebenszeit oder 
auf Zeit über die

 a)   Nichtigkeit einer Ernennung (§  18 des Deutschen 
Richtergesetzes),

 b)   Rücknahme einer Ernennung (§ 19 des Deutschen 
Richtergesetzes),

 c)  Entlassung (§ 21 des Deutschen Richtergesetzes),

 d)   Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfä-
higkeit (§ 34 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes) 
und

 e)   eingeschränkte Verwendung wegen begrenzter 
Dienstfähigkeit (§  34 Satz  2 des Deutschen Rich-
tergesetzes),

4.  bei Anfechtung

 a)   einer Maßnahme wegen Veränderung der Gerichts-
organisation (§§ 32 und 30 des Deutschen Richter-
gesetzes),

 b)   der Abordnung einer Richterin oder eines Richters 
nach § 37 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes,

 c)   einer Verfügung, durch die Richterinnen und Rich-
ter auf Probe oder Richterinnen und Richter kraft 
Auftrags entlassen, durch die ihre Ernennung zu-
rückgenommen oder die Nichtigkeit ihrer Ernen-
nung festgestellt oder durch die sie wegen Dienst-
unfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden,

 d)  der Heranziehung zu einer Nebentätigkeit,

 e)   einer Maßnahme der Dienstaufsicht aus Gründen 
des §  26 Absatz  3 des Deutschen Richtergesetzes 
und

 f)   einer Verfügung über Ermäßigung des Dienstes 
oder Beurlaubung nach den §§ 7 bis 10.
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§ 68 

Zuständigkeit des Dienstgerichtshofs

Der Dienstgerichtshof entscheidet

1.   über Berufungen gegen Urteile und Beschwerden 
gegen Beschlüsse des Dienstgerichts und

2.   in den sonstigen Fällen, in denen nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes und den danach anzuwendenden 
Verfahrensvorschriften das Gericht des zweiten 
Rechtszuges zuständig ist.

§ 69 

Mitglieder der Richterdienstgerichte

(1) Die Richterdienstgerichte werden mit der erforderli-
chen Zahl von Vorsitzenden Richterinnen und Richtern, 
ständigen und nichtständigen Beisitzerinnen und Beisit-
zern sowie von regelmäßigen Vertreterinnen und Vertre-
tern der Vorsitzenden und ständigen Beisitzerinnen und 
Beisitzer besetzt.

(2) Die richterlichen Mitglieder der Richterdienstge-
richte müssen Richterin oder Richter auf Lebenszeit sein 
und das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben. 
Präsidentinnen und Präsidenten von Gerichten und ihre 
ständigen Vertreterinnen und Vertreter können nicht Mit-
glieder eines Richterdienstgerichts sein.

(3) Zum anwaltlichen Mitglied der Richterdienstgerichte 
können nur Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte beru-
fen werden, die in den Vorstand einer nordrhein-westfä-
lischen Rechtsanwaltskammer gewählt werden können. 
Sie dürfen nicht gleichzeitig dem Vorstand der Rechtsan-
waltskammer oder der Satzungsversammlung angehören 
oder bei der Rechtsanwaltskammer oder der Satzungs-
versammlung im Haupt- oder Nebenberuf tätig sein. Das 
Amt des anwaltlichen Mitglieds können nur Deutsche 
ausüben.

(4) Die Mitglieder werden von dem Präsidium des Ge-
richts, bei dem das Richterdienstgericht errichtet ist, für 
fünf Geschäftsjahre bestimmt. Scheidet ein Mitglied vor-
her aus, so ist für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger 
zu bestimmen.

(5) Die anwaltlichen Mitglieder erhalten Tage- und 
Übernachtungsgelder in entsprechender Anwendung des 
Landesreisekostengesetzes vom 16. Dezember 1998 (GV. 
NRW. S. 738) in der jeweils geltenden Fassung, wenn sie 
weder ihren Wohnsitz noch ihren Kanzleisitz am Sitz des 
Richterdienstgerichts haben. Fahrtkosten werden ihnen 
in entsprechender Anwendung von §  5 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004 
(BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils geltenden Fassung er-
setzt.

§ 70 

Verbot der Amtsausübung

(1) Richterinnen oder Richter, gegen die Disziplinar-
klage erhoben oder wegen einer vorsätzlichen Straftat 
ein Strafverfahren eingeleitet oder denen die Führung 
ihrer Amtsgeschäfte vorläufi g untersagt ist, können wäh-
rend dieses Verfahrens oder der Dauer der Untersagung 
ihr Amt als Mitglied des Richterdienstgerichts nicht aus-
üben.

(2) Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte, gegen die ein 
anwaltsgerichtliches Verfahren oder wegen einer vorsätz-
lichen Straftat ein Strafverfahren eingeleitet oder ein 
Berufs- oder Vertretungsverbot (§§  150 und 161a der 
Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, veröffentlichten 
bereinigten Fassung in der jeweils geltenden Fassung) 
verhängt worden ist, können während dieses Verfahrens 
oder der Dauer des Berufs- oder Vertretungsverbots ihr 
Amt als Mitglied des Richterdienstgerichts nicht aus-
üben. Werden dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer 
solche Tatbestände bekannt, so unterrichtet er unverzüg-
lich das Präsidium des Gerichts, bei dem das Richter-
dienstgericht errichtet ist.

§ 71 
Erlöschen und Ruhen des Amtes

(1) Das Amt als richterliches Mitglied des Richterdienst-
gerichts erlischt, wenn

1.   eine Voraussetzung für die Berufung der Richterin 
oder des Richters in das Amt wegfällt,

2.   gegen die Richterin oder den Richter im Strafverfah-
ren eine Freiheitsstrafe oder im Disziplinarverfahren 
ein Verweis oder eine schwerere Disziplinarmaßnahme 
rechtskräftig verhängt worden ist.

Die Rechte und Pfl ichten als Mitglied ruhen, solange die 
Richterin oder der Richter an eine Verwaltungsbehörde 
oder an eine andere Stelle als ein Gericht abgeordnet ist. 
Das Gleiche gilt, solange die Richterin oder der Richter 
vorübergehend mit der Wahrnehmung der Amtsgeschäfte 
der Präsidentin oder des Präsidenten eines Gerichts oder 
der ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters 
beauftragt ist.

(2) Das Amt als anwaltliches Mitglied des Richterdienst-
gerichts erlischt, wenn 

1.   eine Voraussetzung für die Berufung der Rechtsanwäl-
tin oder des Rechtsanwalts in das Amt wegfällt,

2.   die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt aus der 
Rechtsanwaltskammer, von der sie oder er als Mit-
glied benannt ist, ausscheidet,

3.   gegen die Rechtsanwältin oder den Rechtsanwalt im 
Strafverfahren eine Freiheitsstrafe oder im anwalts-
gerichtlichen Verfahren ein Verweis oder eine schwer-
wiegendere Maßnahme rechtskräftig verhängt worden 
ist.

§ 70 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Abschnitt 2 
Dienstgericht für Richter

§ 72 
Besetzung

Das Dienstgericht verhandelt und entscheidet in der Be-
setzung mit einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden, 
einer ständigen Beisitzerin oder einem ständigen Beisit-
zer sowie einer nichtständigen Beisitzerin oder einem 
nichtständigen Beisitzer.

§ 73 
Vorsitzende und Vorsitzender sowie ständige Beisitzerin 

und ständiger Beisitzer

(1) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende muss der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit oder der Verwaltungsge-
richtsbarkeit angehören. Die regelmäßige Vertreterin 
oder der regelmäßige Vertreter der oder des Vorsitzenden 
muss aus der jeweils anderen Gerichtsbarkeit stammen. 
Die ständige Beisitzerin oder der ständige Beisitzer und 
deren oder dessen regelmäßige Vertreterin oder regelmä-
ßiger Vertreter müssen der Rechtsanwaltschaft angehö-
ren.

(2) Die Mitglieder der ordentlichen Gerichtsbarkeit und 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit werden nach der Reihen-
folge von Vorschlagslisten bestimmt, welche die Präsi-
dien der Oberlandesgerichte und das Präsidium des 
Oberverwaltungsgerichts aufstellen. Die Präsidien der 
Oberlandesgerichte stellen eine gemeinsame Vorschlags-
liste auf.

(3) Die anwaltlichen Beisitzerinnen und Beisitzer wer-
den von dem Präsidium des Gerichts, bei dem das 
Dienstgericht eingerichtet ist, für die Dauer von fünf 
Jahren berufen. Sie können nach Ablauf ihrer Amtszeit 
wieder berufen werden. Das Präsidium ist bei der Hin-
zuziehung der ständigen Beisitzerinnen und Beisitzer an 
die Vorschlagslisten und deren Reihenfolge gebunden, die 
die Vorstände der Rechtsanwaltskammern aufstellen. Die 
Zahl der anwaltlichen Mitglieder des Dienstgerichts soll 
verhältnismäßig der Mitgliederzahl der Rechtsanwalts-
kammern Düsseldorf, Hamm und Köln entsprechen. Das 
Präsidium bestimmt die erforderliche Zahl von anwaltli-
chen Mitgliedern. Die Vorschlagslisten müssen mindes-
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tens das Eineinhalbfache der erforderlichen Anzahl von 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten enthalten.

(4) Sind die regelmäßigen Vertreterinnen oder Vertreter 
an der Mitwirkung verhindert, so bestimmt das Präsi-
dium (§  69 Absatz  4 Satz  1) aus den Richterinnen und 
Richtern seines Gerichts oder aus den von den Rechtsan-
waltskammern nach Absatz  3 benannten Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälten einen zeitweiligen Vertreter.

§ 74 
Nichtständige Beisitzerin und nichtständiger Beisitzer

(1) Die nichtständige Beisitzerin oder der nichtständige 
Beisitzer muss dem Gerichtszweig der betroffenen Rich-
terin oder des betroffenen Richters angehören. Dies gilt 
nicht, wenn bereits die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
diesem Gerichtszweig angehört. In diesem Fall ist die 
nichtständige Beisitzerin oder der nichtständige Beisit-
zer eine Richterin oder ein Richter der in § 73 Absatz 1 
Satz  1 genannten Gerichtsbarkeit, der die Vorsitzende 
oder der Vorsitzende nicht angehört. Die nichtständige 
Beisitzerin oder der nichtständige Beisitzer wird nach 
Vorschlagslisten bestimmt, die die Präsidien der Ober-
landesgerichte, des Oberverwaltungsgerichts, der Fi-
nanzgerichte, der Landesarbeitsgerichte und des Lan-
dessozialgerichts aufstellen. Die Präsidien der Ober-
landesgerichte, der Finanzgerichte und der Lan des-
arbeitsgerichte stellen jeweils eine gemeinschaftliche 
Vorschlagsliste auf.

(2) Das Präsidium (§  69 Absatz  4 Satz  1) regelt vor 
jedem Geschäftsjahr die Reihenfolge, in der die nicht-
ständigen Beisitzerinnen und Beisitzer herangezogen 
werden. Dabei ist es an die Reihenfolge in den Vor-
schlagslisten gebunden.

(3) Die Heranziehung der nichtständigen Beisitzerin 
oder des nichtständigen Beisitzers erstreckt sich auf das 
gesamte Verfahren. Ist sie oder er bei der ersten Ent-
scheidung an der Mitwirkung verhindert, so tritt die 
nächstfolgende Beisitzerin oder der nächstfolgende Bei-
sitzer an ihre oder seine Stelle. Ist sie oder er später ver-
hindert, so vertritt sie oder ihn die nächstfolgende Beisit-
zerin oder der nächstfolgende Beisitzer für die Dauer der 
Verhinderung.

(4) Sind alle nichtständigen Beisitzerinnen und Beisitzer 
eines Gerichtszweigs an der Mitwirkung verhindert, so 
ist eine Beisitzerin oder ein Beisitzer aus einem anderen 
Gerichtszweig heranzuziehen. Das Nähere bestimmt das 
Präsidium vor Beginn jedes Geschäftsjahres.

§ 75 
Geschäftsverteilung

(1) Innerhalb des Dienstgerichts (Kammer) werden die 
Geschäfte durch Beschluss aller der Kammer ständig an-
gehörenden Richterinnen und Richter auf die Mitglieder 
verteilt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Präsi-
dium.

(2) Der Beschluss bestimmt vor Beginn des Geschäfts-
jahres für dessen Dauer, nach welchen Grundsätzen die 
Mitglieder an den Verfahren mitwirken. Er kann nur ge-
ändert werden, wenn es wegen Überlastung, ungenügen-
der Auslastung, Wechsels oder dauernder Verhinderung 
einzelner Mitglieder der Kammer nötig wird.

Abschnitt 3 
Dienstgerichtshof für Richter

§ 76 
Besetzung

(1) Der Dienstgerichtshof verhandelt und entscheidet in 
der Besetzung mit einer Vorsitzenden oder einem Vorsit-
zenden, zwei ständigen und zwei nichtständigen Beisit-
zerinnen oder Beisitzern.

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende muss der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit oder der Verwaltungsge-
richtsbarkeit angehören. Eine ständige Beisitzerin oder 
ein ständiger Beisitzer muss aus der jeweils anderen Ge-
richtsbarkeit stammen. Die regelmäßige Vertreterin oder 
der regelmäßige Vertreter der oder des Vorsitzenden und 

der in Satz 2 genannten ständigen Beisitzerin oder des in 
Satz  2 genannten ständigen Beisitzers müssen der Ge-
richtsbarkeit der oder des Vertretenen angehören. Die 
weitere ständige Beisitzerin oder der weitere ständige 
Beisitzer und deren regelmäßige Vertreterin oder dessen 
regelmäßiger Vertreter müssen der Rechtsanwaltschaft 
angehören.

(3) Eine nichtständige Beisitzerin oder ein nichtständi-
ger Beisitzer muss dem Gerichtszweig der betroffenen 
Richterin oder des betroffenen Richters angehören. Die 
weitere nichtständige Beisitzerin oder der weitere nicht-
ständige Beisitzer wird im Wechsel aus den Richterinnen 
und Richtern der Arbeitsgerichtsbarkeit, der Finanzge-
richtsbarkeit und der Sozialgerichtsbarkeit in dieser 
Reihenfolge bestimmt.

(4) § 73 Absatz 2 bis 4, § 74 Absatz 1 Satz 3 und 4, Ab-
satz 2 bis 4 und § 75 gelten entsprechend.

Kapitel 2 
Disziplinarverfahren gegen Richterinnen und Richter

§ 77 
Geltung des Landesdisziplinargesetzes

(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten 
in Disziplinarsachen die Vorschriften des Landesdiszipli-
nargesetzes entsprechend.

(2) Bei einem Dienstvergehen, das eine schwerere Diszi-
plinarmaßnahme als einen Verweis rechtfertigt, ist §  15 
des Landesdisziplinargesetzes nicht anzuwenden.

§ 78 
Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen sind:

1.  Verweis,

2.  Geldbuße,

3.  Kürzung der Dienstbezüge,

4.   Versetzung in ein Richteramt mit geringerem End-
grundgehalt,

5.  Entfernung aus dem Richterverhältnis,

6.  Kürzung des Ruhegehalts und

7.  Aberkennung des Ruhegehalts.

(2) Als Disziplinarmaßnahme ist auch die Versetzung in 
ein anderes Richteramt mit gleichem Endgrundgehalt 
zulässig.

(3) Die Disziplinarmaßnahme der Versetzung in ein an-
deres Richteramt mit gleichem Endgrundgehalt kann 
mit einer Kürzung der Dienstbezüge verbunden werden. 
Im Übrigen darf in demselben Disziplinarverfahren nur 
eine der in den Absätzen 1 und 2 genannten Disziplinar-
maßnahmen verhängt werden.

(4) Gegen Richterinnen und Richter kann durch Diszip-
linarverfügung nur ein Verweis verhängt werden. Andere 
Disziplinarmaßnahmen können nur auf Disziplinarklage 
hin durch die Richterdienstgerichte verhängt werden.

§ 79 
Abordnung

Richterinnen und Richter, gegen die Disziplinarklage er-
hoben wird oder erhoben worden ist, können an ein an-
deres Gericht ihres Gerichtszweiges abgeordnet werden.

§ 80 
Zuständigkeit und Verfahren

(1) Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens, die Er-
mittlung des Sachverhalts und die Entscheidung über 
eine Maßnahme gemäß §  78 Absatz  4 Satz  1 obliegen 
derjenigen Stelle, welche die Dienstaufsicht über die 
Richterin oder den Richter ausübt. Befi ndet sich die 
Richterin oder der Richter bereits im Ruhestand oder 
tritt sie oder er vor Abschluss der Ermittlungen in den 
Ruhestand, so ist diejenige Stelle zuständig, welche die 
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Dienstaufsicht vor dem Eintritt in den Ruhestand zuletzt 
ausgeübt hat.

(2) Das Justizministerium kann ein Disziplinarverfahren 
einleiten oder ein Disziplinarverfahren jederzeit an sich 
ziehen. Es kann im Einzelfall eine andere Stelle seines 
Geschäftsbereichs mit der Ermittlung des Sachverhalts 
betrauen.

(3) Die Disziplinarklage wird von dem Justizministe-
rium erhoben.

§ 81 
Erweiterte Zuständigkeit des Dienstgerichts

(1) Das Dienstgericht entscheidet auf Antrag des Justiz-
ministeriums durch Beschluss über die vorläufi ge 
Dienstenthebung, die Einbehaltung von Dienstbezügen, 
die Einbehaltung des Ruhegehalts, die Abordnung sowie 
die Aufhebung dieser Maßnahmen. Der Beschluss ist 
dem Justizministerium und der Richterin oder dem Rich-
ter zuzustellen.

(2) Die vorläufi ge Dienstenthebung, die Einbehaltung 
von Dienstbezügen, die Einbehaltung des Ruhegehalts 
sowie die Aufhebung dieser Maßnahmen kann das 
Dienstgericht nach Anhörung des Justizministeriums 
auch von Amts wegen anordnen.

(3) Gegen die Entscheidung des Dienstgerichts ist die 
Beschwerde zulässig.

(4) Bei veränderten Umständen kann die Richterin oder 
der Richter die Aufhebung der in Absatz  1 genannten 
Maßnahmen beantragen.

(5) Ist gegen ein Urteil des Dienstgerichts Berufung ein-
gelegt, so entscheidet in den Fällen des Absatzes 1 der 
Dienstgerichtshof.

§ 82 
Vertreter

In Disziplinarverfahren kann nur eine Richterin oder ein 
Richter zum Vertreter einer Richterin oder eines Richters 
nach §  16 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S.  602) in 
der jeweils geltenden Fassung bestellt werden.

§ 83 
Zulässigkeit der Revision

Gegen Urteile des Dienstgerichtshofs ist die Revision an 
das Dienstgericht des Bundes nach Maßgabe der §§  81 
und 82 des Deutschen Richtergesetzes zulässig, wenn auf 
Versetzung in ein Richteramt mit geringerem Endgrund-
gehalt, Entfernung aus dem Dienst, Kürzung oder Aber-
kennung des Ruhegehalts erkannt ist oder das Gericht 
entgegen dem Antrag des Vertreters des Justizministeri-
ums diese Maßnahme nicht verhängt hat.

§ 84 
Bekleidung mehrerer Ämter

Ist eine Richterin oder ein Richter zugleich Beamtin oder 
Beamter, so sind die Vorschriften über das Disziplinar-
verfahren gegen Richterinnen und Richter anzuwenden.

§ 85 
Richterinnen und Richter auf Probe und kraft Auftrags

(1) Gegen Richterinnen und Richter auf Probe oder 
Richterinnen und Richter kraft Auftrags fi nden Diszipli-
narklageverfahren dann nicht statt, wenn die Richterin 
oder der Richter wegen eines Verhaltens entlassen wer-
den soll, das bei Richterinnen und Richtern auf Lebens-
zeit eine im gerichtlichen Disziplinarverfahren zu ver-
hängende Disziplinarmaßnahme zur Folge hätte.

(2) Ist eine Richterin oder ein Richter kraft Auftrags 
nach § 23 in Verbindung mit § 22 Absatz 3 des Deutschen 
Richtergesetzes aus dem Richterverhältnis entlassen 
worden, so steht dies der Erhebung einer Disziplinar-
klage nach den Vorschriften für Beamtinnen und Beamte 
nicht entgegen.

Kapitel 3 
Versetzungs- und Prüfungsverfahren

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 86 
Anwendung der Verwaltungsgerichtsordnung

Für die Verfahren nach § 67 Nummer 2 (Versetzungsver-
fahren), Nummer 3 und 4 (Prüfungsverfahren) gelten die 
Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl.  I 
S. 686) in der jeweils geltenden Fassung und des Justiz-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. 
NRW. S.  30) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Die 
Vorschriften über den Gerichtsbescheid sind nicht anzu-
wenden. 

Abschnitt 2 
Versetzungsverfahren

§ 87 
Einleitung des Verfahrens

Das Versetzungsverfahren wird durch einen Antrag des 
Justizministeriums eingeleitet. Ein Vorverfahren fi ndet 
nicht statt.

§ 88 
Urteilsformel

Das Gericht erklärt eine der in § 31 des Deutschen Rich-
tergesetzes vorgesehenen Maßnahmen für zulässig oder 
weist den Antrag zurück.

Abschnitt 3 
Prüfungsverfahren

§ 89 
Einleitung des Verfahrens

Das Prüfungsverfahren wird in den Fällen des §  67 
Nummer 3 durch einen Antrag des Justizministeriums, in 
den Fällen der Nummer 4 durch einen Antrag der Rich-
terin oder des Richters eingeleitet. Ein Vorverfahren fi n-
det nur in Fällen des § 67 Nummer 4 statt.

§ 90 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 

mit Zustimmung

(1) Beantragen Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
oder Richterinnen und Richter auf Zeit schriftlich, sie 
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand zu versetzen, 
oder stimmen sie ihrer Versetzung in den Ruhestand 
schriftlich zu, so hat ihre dienstvorgesetzte Stelle nach 
Einholung ärztlicher Gutachten zu erklären, ob sie sie 
nach pfl ichtgemäßem Ermessen für dauernd unfähig 
hält, ihre Amtspfl ichten zu erfüllen. Das Nähere zur Aus-
führung wird durch Rechtsverordnung des Justizminis-
teriums geregelt.

(2) Die Dienststelle, die über die Versetzung in den Ru-
hestand entscheidet, ist an die Erklärung der dienstvor-
gesetzten Stelle nicht gebunden; sie kann auch andere 
Beweise erheben.

§ 91 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 

ohne Zustimmung

(1) Hält die dienstvorgesetzte Stelle Richterinnen und 
Richter auf Lebenszeit oder Richterinnen und Richter 
auf Zeit für dienstunfähig und stellt die Richterin oder 
der Richter keinen Antrag nach § 90 Absatz 1, so teilt die 
dienstvorgesetzte Stelle der Richterin oder dem Richter 
oder ihrem oder seinem Betreuer mit, dass ihre oder 
seine Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt sei. 
Dabei sind die Gründe für die Versetzung in den Ruhe-
stand anzugeben. Ist die Richterin oder der Richter zur 
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Wahrnehmung ihrer oder seiner Rechte in dem Verfahren 
nicht in der Lage, so bestellt das Amtsgericht auf Antrag 
der dienstvorgesetzten Stelle einen Betreuer als gesetzli-
chen Vertreter in dem Verfahren. Die Vorschriften des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587) in der jeweils gel-
tenden Fassung gelten bei Anordnung einer Betreuung 
nach §  1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches entspre-
chend. Zum Betreuer kann nur eine Richterin oder ein 
Richter bestellt werden.

(2) Stimmt die Richterin oder der Richter, ihr oder sein 
Betreuer der Versetzung in den Ruhestand nicht inner-
halb eines Monats schriftlich zu, so stellt das Justizmi-
nisterium das Verfahren ein oder beantragt beim Dienst-
gericht die Zulässigkeit der Versetzung der Richterin 
oder des Richters in den Ruhestand festzustellen. Die das 
Ruhegehalt übersteigenden Dienstbezüge sind mit dem 
Ende des Monats, in welchem die Antragsschrift der 
Richterin oder dem Richter zugestellt wird, bis zum Be-
ginn des Ruhestandes einzubehalten.

(3) Gibt das Dienstgericht dem Antrag des Justizminis-
teriums statt, so ist die Richterin oder der Richter mit 
dem Ende des Monats, in dem die Entscheidung rechts-
kräftig geworden ist, in den Ruhestand zu versetzen. Die 
einbehaltenen Dienstbezüge werden nicht nachgezahlt. 
Weist das Dienstgericht den Antrag zurück, so ist das 
Verfahren einzustellen. Die Entscheidung ist der Richte-
rin oder dem Richter, ihrer oder seinem Betreuer zuzu-
stellen. Die einbehaltenen Dienstbezüge sind nachzuzah-
len.

§ 92 
Bekleidung mehrerer Ämter

Sind Richterinnen und Richter zugleich Beamte, so sind 
für ihre Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfä-
higkeit die Vorschriften für Richterinnen und Richter an-
zuwenden.

§ 93 
Urteilsformel

(1) In dem Falle des §  67 Nummer  3 Buchstabe a stellt 
das Gericht die Nichtigkeit fest oder weist den Antrag 
zurück.

(2) In den Fällen des § 67 Nummer 3 Buchstaben b bis d 
stellt das Gericht die Zulässigkeit der Maßnahme oder 
die Entlassung fest oder weist den Antrag zurück.

(3) In den Fällen des § 67 Nummer 4 Buchstaben a bis d 
und f hebt das Gericht die angefochtene Maßnahme auf 
oder weist den Antrag zurück.

(4) In dem Fall des § 67 Nummer 4 Buchstabe e stellt das 
Gericht die Unzulässigkeit der Maßnahme fest oder 
weist den Antrag zurück.

§ 94 
Aussetzung von Verfahren

(1) Ist eine Maßnahme der Dienstaufsicht aus den Grün-
den des § 26 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes an-
gefochten und hängt die Entscheidung hierüber von dem 
Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses 
ab, das den Gegenstand eines anderen Verfahrens bildet 
oder bilden kann, so hat das Richterdienstgericht die 
Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Verfahrens 
auszusetzen. Der Aussetzungsbeschluss ist zu begründen.

(2) Ist das Verfahren bei dem anderen Gericht noch nicht 
anhängig, so setzt das Richterdienstgericht in dem Aus-
setzungsbeschluss eine angemessene Frist zur Einleitung 
des Verfahrens. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist weist 
es den Antrag ohne weitere Sachprüfung zurück.

(3) Hängt die Entscheidung eines anderen Gerichts als 
eines Richterdienstgerichts davon ab, ob eine Maßnahme 
der Dienstaufsicht aus den Gründen des §  26 Absatz  3 
des Deutschen Richtergesetzes unzulässig ist, so hat das 
Gericht die Verhandlung bis zur Erledigung des Verfah-
rens vor dem Richterdienstgericht auszusetzen. Der Aus-
setzungsbeschluss ist zu begründen. Absatz  2 gilt ent-
sprechend.

§ 95 
Kostenentscheidung in besonderen Fällen

In Verfahren nach § 18 Absatz 3 und § 21 Absatz 3 Satz 2 
des Deutschen Richtergesetzes kann das Gericht die 
Kosten nach billigem Ermessen auch insoweit der 
Staatskasse auferlegen, als es nach dem Antrag des Jus-
tizministeriums erkannt und die Richterin oder der 
Richter diesem Antrag nicht widersprochen hat.

Kapitel 4 
Disziplinarverfahren gegen Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte

§ 96 
Zuständigkeit der Richterdienstgerichte

In Disziplinarsachen gegen Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, auch soweit sie im Ruhestand sind, ent-
scheiden die Richterdienstgerichte

§ 97 
Nichtständige Beisitzerin und nichtständiger Beisitzer

(1) Die nichtständigen Beisitzerinnen und Beisitzer nach 
§ 74 Absatz 1 Satz 1 und § 76 Absatz 3 müssen auf Le-
benszeit berufene Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte 
sein, die das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet 
haben. Sie werden von der Landesregierung auf Vor-
schlag des Justizministeriums für fünf Geschäftsjahre als 
ehrenamtliche Richterinnen oder Richter bestellt. Die 
zuständigen Berufsverbände können dem Justizministe-
rium Beisitzerinnen und Beisitzer vorschlagen.

(2) Das Präsidium (§ 69 Absatz 4 Satz 1) regelt vor jedem 
Geschäftsjahr die Reihenfolge, in der die nichtständigen 
Beisitzerinnen und Beisitzer herangezogen werden.

(3) §  69 Absatz  2 Satz  2 und Absatz  4 Satz  2 und die 
§§ 70 und 71 gelten entsprechend.

§ 98 
Eid der nichtständigen Beisitzerin und des 

nichtständigen Beisitzers

Nichtständige Beisitzerinnen und nichtständige Beisit-
zer haben vor der ersten Entscheidung, an der sie mit-
wirken, den Richtereid (§ 3 Satz 2 und 3) zu leisten.

§ 99 
Disziplinarklage und Revision

In Disziplinarverfahren gegen Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte gelten §  80 Absatz  3 und §  83 entspre-
chend.

Teil 4 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 100 
Ermächtigung zum Erlass von Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften

Soweit nach den entsprechend anzuwendenden Vor-
schriften für die Beamtinnen und Beamten des Landes 
(§  2 Absatz  2) das für Inneres zuständige Ministerium, 
das Finanzministerium oder beide gemeinsam zum Er-
lass von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften ermäch-
tigt sind, ist bei besonderen Regelungen für Richterinnen 
und Richter das Einvernehmen des Justizministeriums 
erforderlich.

§ 101 
Anträge auf Hinausschieben der Altersgrenze

Anträge nach § 4 Absatz 3 können erst ab Inkrafttreten 
der Vorschrift wirksam gestellt werden.

§ 102 
Beginn der ersten gemeinsamen Wahlperiode

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
laufende Amtszeit der Richtervertretungen gilt fort und 
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endet mit Ablauf des 31. Dezember 2018; die eingerich-
tete Einigungsstelle bleibt bis zum 30. Juni 2016 beste-
hen und ist bis zu diesem Zeitpunkt zugleich Einigungs-
stelle der Präsidialräte. Die Einigungsstelle der Richter- 
und Staatsanwaltsvertretungen nach §  24 und die 
Einigungsstelle in gemeinsamen Angelegenheiten nach 
§ 50 werden erstmals zum 1. Juli 2016 gebildet. Ein wei-
teres Mitglied des Präsidialrats, das nach Maßgabe des 
§  58 Absatz  1 Satz  3 in Verbindung mit §  33 Absatz  3 
Satz 2 nicht wählbar gewesen wäre, scheidet mit Ablauf 
des 31. Dezember 2016 aus dem Präsidialrat aus; es gilt 
§ 64 Absatz 2.

(2) Die erste Wahlperiode der Staatsanwaltsvertretungen 
nach diesem Gesetz beginnt am 1. Juli 2016 und endet 
abweichend von §  47 Absatz  1 in Verbindung mit §  16 
Absatz  1 am 31. Dezember 2018. Für diese Wahl gelten 
die §§ 33 bis 37 entsprechend. Die Leiterin oder der Lei-
ter einer Staatsanwaltschaft wird nach den Grundsätzen 
der Personenwahl gewählt; die Vorschriften über die 
Wahl der vorsitzenden Person des Präsidialrats gelten 
entsprechend.

(3) Die erste gemeinsame Wahlperiode der Richter- und 
Staatsanwältevertretungen beginnt am 1. Januar 2019.

§ 103 
Erstmalige Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen 

und Richter

Die erste Amtszeit der nach § 30 Absatz 2 Satz 2 zu be-
rufenden ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
endet abweichend von §  30 Absatz  2 Satz  3 in Verbin-
dung mit § 20 Absatz 1 Satz 1 des Arbeitsgerichtsgeset-
zes am 14. Oktober 2017.

§ 104 
Laufende Beteiligungsverfahren

Auf laufende Beteiligungsverfahren fi nden die jeweils 
zum Zeitpunkt ihrer Einleitung geltenden Vorschriften 
Anwendung.

§ 105 
Inkrafttreten, Berichtspflicht

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. 
Januar 2016 in Kraft. Die §§ 46 bis 50 treten am 1. Juli 
2016 und die §§ 66 bis 99 am 1. Januar 2017 in Kraft.

(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2019 über die mit diesem Gesetz gemach-
ten Erfahrungen hinsichtlich der Möglichkeit des Hin-
ausschiebens des Eintritts in den Ruhestand, der Rege-
lungen über die Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung, 
der Neugestaltung der Beteiligungsrechte sowie der Mit-
wirkung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter aus 
der Rechtsanwaltschaft in den Richterdienstgerichten.

312

Artikel 2 
Änderung des Landesrichtergesetzes

Die §§ 1 bis 19a, 22 bis 34 und 70 bis 79 des Landesrich-
tergesetzes vom 29. März 1966 (GV. NRW. S. 217), das zu-
letzt durch Gesetz vom 9. Juni 2009 (GV. NRW. S.  341) 
geändert worden ist, werden aufgehoben.

2035

Artikel 3
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 
1974 (GV. NRW. S. 1514), das zuletzt durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Kapitel 10 
Abschnitt 3 wie folgt gefasst: „Justizvollzug 93 bis 94“.

2.  § 5 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c ein-
gefügt:

  „c) Staatsanwältinnen und Staatsanwälte,“.

 b)   Die bisherigen Buchstaben c bis f werden die 
Buchstaben d bis g.

3.   In § 72 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter 
„, für Stellen der Abteilungsleitung der General-
staatsanwaltschaften“ gestrichen.

4.  § 80 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Vorsit-
zenden“ ein Komma und die Wörter „weiteren 
Richterinnen und Richtern“ eingefügt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach dem Wort „Vorsitzenden“ werden ein 
Komma und die Wörter „zwei weiteren Richte-
rinnen oder Richtern“ eingefügt.

  bb) Folgender Satz wird angefügt:

    „Die Fachkammer (der Fachsenat) kann im 
Einverständnis der Beteiligten durch eine 
Richterin oder einen Richter entscheiden.“

5.  Die §§ 93 und 94 werden aufgehoben.

6.  Die §§ 94a und 94b werden die §§ 93 und 94.

7.   In § 113 Absatz 1 wird das Komma durch das Wort  
„und“ ersetzt und werden die Wörter „und über die 
Bildung von Personalräten bei den Staatsanwalt-
schaften gemäß § 94 Absatz 1“ gestrichen.

20303

Artikel 4 

Änderung der Freistellungs- und 
Urlaubsverordnung NRW

Die Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 10. 
Januar 2012 (GV. NRW. S. 2, ber. S. 92), die zuletzt durch 
Verordnung vom 23. Juni 2015 (GV. NRW. S.  497) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In § 14 werden die Wörter „gemäß §§ 6 a, 6 c des Lan-
desrichtergesetzes“ gestrichen und die Wörter „der 
Hälfte“ durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt.

2.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)   Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: „Richterin-
nen und Richter müssen die im Sinne von Satz  1 
zulässige Teilzeitbeschäftigung mindestens mit der 
Hälfte des regelmäßigen Dienstes leisten.“

 b)   Die Wörter „(5) Die Freistellung oder Teilzeitbe-
schäftigung nach §  3 des Pfl egezeitgesetzes sind 
spätestens zwei Wochen vor Beginn schriftlich zu 
beantragen.“ werden gestrichen.

3.   In § 18 Absatz 6 werden die Wörter „§ 6c Absatz 3 des 
Landesrichtergesetzes“ durch die Wörter „§  9 Ab-
satz  3 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S.  812) in der je-
weils geltenden Fassung“ ersetzt.

630

Artikel 5 

Änderung des Gesetzes über den Landesrechnungshof 
Nordrhein-Westfalen

§ 5 Absatz 2 des Gesetzes über den Landesrechnungshof 
Nordrhein-Westfalen vom 19. Juni 1994 (GV. NRW. 
S. 428) wird wie folgt geändert:

1.   In Satz 1 wird das Wort „Landesrichtergesetz“ durch 
die Wörter „Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S.  812) in der je-
weils geltenden Fassung“ ersetzt.

2.   In den Sätzen 2 und 7 wird jeweils das Wort „Landes-
richtergesetzes“ durch die Wörter „Landesrichter- 
und Staatsanwältegesetzes“ ersetzt.
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Artikel 6 
Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes

§  8 Absatz  5 Satz  1 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 
vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW S.  708, ber. 
1993  S.  588), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

„Für die Mitglieder kraft Amtes gelten die Vorschriften 
des Deutschen Richtergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713) in der 
jeweils geltenden Fassung und des Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S.  812) in der jeweils geltenden Fassung auch für ihre 
Tätigkeit beim Verfassungsgerichtshof.“

20061

Artikel 7 
Änderung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen

In § 21 Absatz 3b Satz 2 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S.  542), das zuletzt durch 
Gesetz vom 2. Juni 2015 (GV. NRW. S. 482) geändert wor-
den ist, wird das Wort „Landesrichtergesetzes“ durch die 
Wörter „Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes vom 
8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) in der jeweils gel-
tenden Fassung“ ersetzt.

300

Artikel 8 
Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen

§ 8 Absatz 4 Satz 3 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2014 (GV. 
NRW. S. 874) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 2 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. 
NRW. S.  224) in der jeweils geltenden Fassung und §  2 
Absatz 2 bis 4 des Landesrichter- und Staatsanwältege-
setzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) in der je-
weils geltenden Fassung bleiben unberührt.“

2035

Artikel 9 
Änderung der Verordnung über die Berufung 
der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

für die nach dem Landespersonalvertretungsgesetz 
zu bildenden Fachkammern (Fachsenate)

§  1 der Verordnung über die Berufung der ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richter für die nach dem Landes-
personalvertretungsgesetz zu bildenden Fachkammern 
(Fachsenate) vom 9. September 2003 (GV. NRW. S.  567) 
wird wie folgt gefasst:

„§ 1 
Zuständigkeit

Die Präsidentin oder der Präsident des Oberverwal-
tungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen beruft 
die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der nach 
§  80 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. De-
zember 1974 (GV. NRW. S. 1514) in der jeweils geltenden 
Fassung bei den Verwaltungsgerichten des ersten und 
zweiten Rechtszuges zu bildenden Fachkammern (Fach-
senate) einschließlich der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter nach § 30 Absatz 2 des Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 812) in der jeweils geltenden Fassung.“

2030

Artikel 10 
Änderung der Beamten- und Disziplinar-

zuständigkeitsverordnung JM

Die Beamten- und Disziplinarzuständigkeitsverordnung 
JM vom 4. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 652), die zuletzt 
durch Artikel 19 der Verordnung vom 24. September 

2014 (GV. NRW. S.  647) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird folgt gefasst:

 „§ 1 
 Dienstvorgesetzte Stelle“.

 b)   In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Dienstvor-
gesetzte oder Dienstvorgesetzter“ durch die Wörter 
„dienstvorgesetzte Stelle“ ersetzt.

 c)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 d)   Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und die Wör-
ter „Die Absätze 1 und 2 gelten“ werden durch die 
Wörter „Absatz 1 gilt“ ersetzt.

2.   In § 4 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 4 Abs. 1 
Satz  1 Landesrichtergesetz“ durch die Wörter „§  2 
Absatz 2 des Landesrichter- und Staatsanwältegeset-
zes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) in der je-
weils geltenden Fassung“ und das Wort „Dienstvorge-
setzte“ durch die Wörter „dienstvorgesetzte Stellen“ 
ersetzt.

3.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird folgt gefasst:

 „§ 6 
 Bestimmung der dienstvorgesetzten Stelle 
 für andere Entscheidungen“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Das Wort „Dienstvorgesetzte“ wird durch die 
Wörter „dienstvorgesetzte Stellen“ ersetzt.

  bb)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

    „4. Entscheidungen nach den §§ 7 bis 10 Lan-
desrichter- und Staatsanwältegesetz, §§ 63 bis 
72 Landesbeamtengesetz sowie nach Teil 2 und 
3 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW,“.

  cc)  Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

    „9. Entscheidungen über die fi nanzielle Abgel-
tung von Mindesturlaub gemäß § 19a Freistel-
lungs- und Urlaubsverordnung NRW,“.

  dd)   In Nummer  11 werden die Wörter „und der 
Beamtinnen und Beamten des höheren Diens-
tes“ gestrichen.

 c)   In Absatz  2 wird das Wort „Dienstvorgesetzte“ 
durch die Wörter „dienstvorgesetzte Stellen“ er-
setzt.

4.   In §  8 Absatz  1 Satz  1 wird das Wort „Dienstvorge-
setzte“ durch die Wörter „dienstvorgesetzte Stellen“ 
ersetzt.

5.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 wird das Wort „Dienstvorgesetzte“ durch 
die Wörter „dienstvorgesetzte Stellen“ ersetzt.

 b)   In Satz  2 wird die Angabe „7“ durch die Angabe 
„8“ ersetzt.

Artikel 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 
am 1. Januar 2016 in Kraft.

(2) In Artikel 1 treten die §§  46 bis 50 am 1. Juli 2016 
und die §§ 66 bis 99 am 1. Januar 2017 in Kraft.

(3) Artikel 3 tritt am 1. Juli 2016 in Kraft.

(4) Artikel 5 und 7 treten am 1. Januar 2017 in Kraft.

(5) Die §§  20 bis 21a des Landesrichtergesetzes vom 
29. März 1966 (GV. NRW. S. 217), das zuletzt durch Arti-
kel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, treten mit Ab-
lauf des 30. Juni 2016 und die §§ 35 bis 69 des Landes-
richtergesetzes mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer 
Kraft.
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Düsseldorf, den 8. Dezember 2015

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

i. V. Thomas  K u t s c h a t y

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2015 S. 812

216

Fünftes Gesetz 
zur Ausführung des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes 
(5. AG-KJHG)

Vom 8. Dezember 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Fünftes Gesetz 
zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

(5. AG-KJHG)

§ 1 
Einrichtung und Zuständigkeit einer Landesstelle 

zur Wahrnehmung der Aufgaben nach 
§§ 42a und b des Achten Buches Sozialgesetzbuch

(1) Die Aufgaben gemäß §§ 42a Absatz 4, 42b Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 6 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
– Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. September 2012 (BGBl.  I S.  2022) in 
der jeweils geltenden Fassung nimmt der überörtliche 
Träger der Jugendhilfe (Landesjugendamt) beim Land-
schaftsverband Rheinland als „Landesstelle für die Ver-
teilung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in 
Nordrhein-Westfalen“ (Landesstelle NRW) wahr.

(2) Die Landesstelle NRW unterstützt die Landesju-
gendämter bei der Förderung des Kompetenzaufbaus 
und -transfers sowie bei der Förderung interkommunaler 
Kooperation. Zur Durchführung der Verteilverfahren 
unter besonderer Berücksichtigung des spezifi schen 
Schutzbedürfnisses der unbegleiteten ausländischen 
Minderjährigen und zur Erfüllung der Aufgaben nach 
§ 42b Absatz 6 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ko-
operiert die Landesstelle NRW mit den in den anderen 
Ländern zuständigen Landesstellen und den örtlichen 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendämtern) in 
Nordrhein-Westfalen.

(3) Die Landesstelle NRW führt die Aufgaben nach die-
sem Gesetz als Pfl ichtaufgabe zur Erfüllung nach Wei-
sung aus. Die Aufsicht führt die Oberste Landesjugend-
behörde. Sie kann zur zweckmäßigen Ausführung dieser 
Aufgabe allgemeine Weisungen erteilen. Außerdem sind 
besondere Weisungen zulässig, wenn die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Aufgaben nicht gesichert erscheint, 
überörtliche Interessen gefährdet sein können oder um 
das Wohl von ausländischen Kindern und Jugendlichen 
zu gewährleisten.

§ 2 
Aufnahmepflicht des Jugendamtes

(1) Das Jugendamt ist verpfl ichtet, von der Landesstelle 
NRW zugewiesene unbegleitete ausländische Minderjäh-
rige zur Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer  3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch aufzuneh-
men.

(2) Zur Sicherung des Kindeswohls und zur Berücksich-
tigung des besonderen Schutzbedürfnisses der unbeglei-
teten ausländischen Minderjährigen kann im Einzelfall 
bei Zuweisungsentscheidungen der Landesstelle NRW 
der Umfang der Aufnahmepfl icht nach § 3 Absatz 2 vor-
übergehend bis zu 15 Prozent überschritten werden. 

§ 3 
Aufnahmequote und Umfang der Aufnahmepflicht

(1) Die Aufnahmequote des Jugendamtes wird auf der 
Basis des Bevölkerungsanteils eines Jugendamtsbezirkes 
an der Gesamtbevölkerung in Nordrhein-Westfalen nach 
dem jeweils aktuellen amtlichen Stand zum 31. Dezem-
ber eines Jahres in der vom Landesbetrieb Information 
und Technik Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Sta-
tistik ermittelt.

(2) Der Umfang der Aufnahmepfl icht richtet sich nach 
der Aufnahmequote und der Zahl aller jugendhilferecht-
lichen Zuständigkeiten im Sinne des Absatzes 3, der An-
zahl vorläufi ger Inobhutnahmen in Nordrhein-Westfalen 
sowie der Anzahl der aus anderen Bundesländern Nord-
rhein-Westfalen zur Aufnahme zugewiesenen unbeglei-
teten ausländischen Minderjährigen.

(3) Auf die Aufnahmepfl icht angerechnet werden

1.   die Zahl der Fallzuständigkeiten für in Obhut genom-
mene ausländische Kinder und Jugendliche gemäß 
§  42 Absatz  1 Satz  1 Nummer  3 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch,

2.   die Zahl der Fallzuständigkeiten für unbegleitete aus-
ländische Minderjährige, denen Hilfen nach dem Ach-
ten Buch Sozialgesetzbuch gewährt werden,

3.   die Zahl der Fallzuständigkeiten für junge ausländi-
sche Volljährige, denen Leistungen der Jugendhilfe 
gemäß §§ 41 oder 13 Absatz 3 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch gewährt werden, sofern diesen zuvor 
als unbegleiteten ausländischen Minderjährigen Hil-
fen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch gewährt 
wurden und

4.   die Zahl der Fälle, die landesintern oder länderüber-
greifend zur Verteilung bereits zugewiesen wurden, 
bei denen der tatsächliche Transfer aber noch nicht 
erfolgt ist.

(4) Die Ermittlung der Zahlen nach Absatz 3 erfolgt auf 
der Grundlage der bundesgesetzlichen Meldepfl icht 
gemäß §  42c Absatz  3 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch. Zum 1. Juni 2016 ersetzen für die Fälle nach Ab-
satz 3 Nummer 1 bis 3 die bei den Landesjugendämtern 
nach § 89d Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
zur Kostenerstattung angemeldeten Fälle die Ermittlung 
der Zahlen nach Satz 1.

(5) Der jeweils aktuelle Umfang der Aufnahmepfl icht nach 
Absatz 2 wird durch die Landesstelle NRW wöchentlich in 
geeigneter Form den Jugendämtern mitgeteilt.  

(6) Jugendämter sind verpfl ichtet, Beendigungen von 
Fallzuständigkeiten für Personen nach Absatz  3 Num-
mer 1 bis 3 innerhalb von drei Arbeitstagen dem jeweils 
zuständigen Landesjugendamt zu melden. Dies gilt auch 
für Fallzuständigkeiten, für die kein Kostenanerkenntnis 
ausgesprochen wurde.

(7) Arbeitstage im Sinne dieses Gesetzes sind die Tage 
von Montag bis Freitag sofern auf diese kein Feiertag 
entfällt.

§ 4 
Verfahren zur landesinternen Verteilung

(1) Das Aufnahmejugendamt zeigt eine Erstmeldung der 
vorläufi gen Inobhutnahme innerhalb von zwei Arbeitsta-
gen nach Beginn der Maßnahme gegenüber der Lan-
desstelle NRW an. Hierbei sind zu übermitteln
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1.  Name,

2.  Alter,

3.  Geschlecht,

4.  Herkunftsland und Muttersprache und

5.   zum Zeitpunkt der Meldung offensichtliche individu-
elle Bedürfnisse des Kindes oder des Jugendlichen.

Die Vorschriften zur vorläufi gen Inobhutnahme gemäß 
§ 42a des Achten Buches Sozialgesetzbuch bleiben unbe-
rührt.

(2) Zur Aufgabenwahrnehmung nach § 1 Absatz 1 weist 
die Landesstelle NRW unbegleitete ausländische Min-
derjährige einem Jugendamt zu. Die Landesstelle NRW 
berücksichtigt bei ihrer Entscheidung das Kindeswohl 
und bezieht zur Gewährleistung des besonderen Schut-
zes weitere Aspekte zur optimalen Versorgung in die 
Entscheidung ein, wie

1.  Kinder- und Jugendhilfebedarfe,

2.  gesundheitliche Bedürfnisse,

3.  geschlechtsspezifi sche Bedürfnisse,

4.  Staatsangehörigkeit, Herkunft und Sprache,

5.  familiäre und soziokulturelle Hintergründe,

6.   besondere Interessen des unbegleiteten ausländischen 
Minderjährigen und individuell erforderliche Hilfe-
maßnahmen und

7.  sonstige spezifi sche Bedarfe.

Sofern mehrere Jugendämter in gleicher Weise für die 
Aufnahme im Einzelfall geeignet sind, richtet sich die 
Zuweisung durch die Landesstelle NRW nach der Erfül-
lung der Aufnahmepfl icht. Im Übrigen gelten die Vor-
schriften zu Zuweisungsentscheidungen gemäß §  42b 
Absatz 3 bis 7 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. Mit 
der Zuweisungsentscheidung übermittelt die Lan-
desstelle NRW den Zuweisungsbescheid mit Angaben zu 
Vorname, Name, Staatsangehörigkeit, Alter und Ge-
schlecht schriftlich auch dem aufnehmenden Jugendamt. 
Näheres regelt die gemäß §  8 erlassene Rechtsverord-
nung. § 42a Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.

(3) Das Jugendamt ist für den Fall einer vorläufi gen In-
obhutnahme nach § 42a Absatz 1 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch berechtigt, selbst in die Zuständigkeit für 
eine Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch einzutreten. In Fäl-
len des Satz 1 ist die Landesstelle NRW darüber inner-
halb von sieben Arbeitstagen zu informieren.

(4) Hat eine Person im Sinne des § 3 Absatz 3 in einem 
anderen Jugendamtsbezirk als dem fallzuständigen ihren 
tatsächlichen Aufenthalt und ist die Vormundschaft in 
diesem Jugendamtsbezirk bestellt, ist auf Antrag des Ju-
gendamtes, in dessen Jugendamtsbezirk die Vormund-
schaft eingerichtet ist, eine Zuweisungsentscheidung in 
den Jugendamtsbezirk des tatsächlichen Aufenthalts zu 
treffen. Mit der Zuweisungsentscheidung geht die Fallzu-
ständigkeit auf den Jugendamtsbezirk des tatsächlichen 
Aufenthalts über. 

§ 5 

Interkommunale Kooperation

Zur Durchführung pädagogischer Maßnahmen nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch sowie der verwaltungs- 
und sorgerechtlichen und organisatorischen Abläufe, die 
im Zeitraum zwischen der Entscheidung über die Inob-
hutnahme einer oder eines unbegleiteten ausländischen 
Minderjährigen und der Entscheidung über die Gewäh-
rung von Hilfen nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch umgesetzt werden (Clearingverfahren), können Ju-
gendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise mit 
Zustimmung des zuständigen Landesjugendamts eine 
gemeinsame Stelle bilden, die die Aufgaben der Jugend-
ämter wahrnimmt.

§ 6 
Datenerhebung und -verarbeitung

(1) Die Jugendämter sind verpfl ichtet, die zur Erfüllung 
der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen Daten 
der Landesstelle NRW mitzuteilen. Die Landesstelle 
NRW ist berechtigt und verpfl ichtet, die Daten, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforder-
lich sind, zu erheben und zu speichern. Gespeicherte 
Daten dürfen nur denjenigen Personen zugänglich ge-
macht werden, die diese zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz benötigen.

(2) Für Zwecke der Planung und Statistik sowie für 
Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung dürfen anonymisierte Daten nach diesem Gesetz 
sowie nach § 42b Absatz 6 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch an den Landesbetrieb Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen, an die Oberste Landesjugendbe-
hörde und die Landesjugendämter übermittelt, verarbei-
tet und verwendet werden.

§ 7 
Verwaltungskostenpauschale

(1) Das Land erstattet den Jugendämtern die Verwal-
tungskosten auf der Grundlage der zum 30. Juni und 31. 
Dezember eines Jahres zur Kostenerstattung nach § 89d 
Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch angemel-
deten Fälle durch eine Pauschale. Die Pauschale beträgt 
3100 Euro und wird für den Mittelwert der zu den Stich-
tagen nach Satz 1 gemeldeten Fälle gezahlt. Die Auszah-
lung dieses Zuschusses an das Jugendamt erfolgt auf der 
Grundlage der jeweils letzten Stichtagsmeldung als Ab-
schlag  zum 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezem-
ber eines Jahres mit jeweils einem Viertel durch die Lan-
desjugendämter. Zum 30. April eines Jahres erfolgt eine 
Endabrechnung der Pauschalen des Vorjahres.

(2) Die Landesregierung überprüft innerhalb von drei 
Monaten nach dem Stichtag 30. Juni 2017 und danach 
alle drei Jahre unter Einbeziehung der Kommunalen 
Spitzenverbände die Berechnungsgrundlage und die 
Höhe der Pauschale gemäß Absatz 1. Auf Verlangen eines 
Kommunalen Spitzenverbandes oder der Landesregie-
rung erfolgt diese Überprüfung bereits innerhalb von 
drei Monaten nach dem Stichtag 31. Dezember 2016.

§ 8 
Verwaltungsverfahren und Durchführungsvorschriften

Die Oberste Landesjugendbehörde wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung

1. das Nähere zum Verfahren zur Feststellung der aktuel-
len Aufnahmequote und Aufnahmeverpfl ichtung sowie 
zu den Meldepfl ichten festzusetzen und 

2. mit Zustimmung des Finanzministeriums eine Anpas-
sung der Bemessungsgrundlagen und der Höhe der Ver-
waltungskostenpauschale nach §  7 auf der Grundlage 
einer Überprüfung gemäß § 7 Absatz 2 vorzunehmen und 
das Nähere zum Verfahren zur Gewährung der Landes-
zuschüsse nach § 7 festzulegen.

§ 9 
Berichtspflicht

Die Landesregierung berichtet dem Landtag innerhalb 
von drei Monaten nach dem Stichtag 30. Juni 2017 und 
danach alle drei Jahre bis zum 31. Dezember unter Ein-
beziehung der kommunalen Spitzenverbände, der Lan-
desjugendämter, der Arbeitsgemeinschaft der Spitzen-
verbände der Freien Wohlfahrtspfl ege des Landes 
Nordrhein-Westfalen, des Deutschen Kinderschutzbun-
des Landesverband NRW e.V. und des Flüchtlingsrates 
NRW e.V. über die Auswirkungen dieses Gesetzes.

§ 10 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 7 am 1. Januar 2016 
in Kraft. Die Auszahlung der Verwaltungskostenpau-
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schale erfolgt erstmals zum 1. September 2016 als quar-
talsbezogene Abschlagszahlung, die auf der Grundlage 
der jeweils aktuellen Stichtagsmeldung festgesetzt wird.

Düsseldorf, den 8. Dezember 2015

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

i. V. Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

– GV. NRW. 2015 S. 832

93

Zweite Verordnung 
zur Änderung der 

ÖPNV-Pauschalen-Verordnung
Vom 30. November 2015

Auf Grund des § 11 Absatz  Satz 3 des Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfa-
len vom 7. März 1995 (GV. NRW. S.  196), der zuletzt 
durch Gesetz vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW. S.  638) 
geändert worden ist, verordnet der Minister für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr im Einverneh-
men mit dem Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr des Landtags:

Artikel 1

§  1 der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung vom 18. Dezem-
ber 2012 (GV. NRW. S.  677), die durch Verordnung vom 
28. November 2013 (GV. NRW. S.  840) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 1 
Höhe und Verteilung der SPNV-Pauschale

Die Höhe der dem jeweiligen Zweckverband zukommen-
den Pauschale nach §  11 Absatz  1 Satz  3 des Gesetzes 
über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-
Westfalen – ÖPNVG NRW – vom 7. März 1995 (GV. NW. 
S. 196), das zuletzt durch Gesetz vom 4. Dezember 2012 
(GV. NRW. S. 638) geändert worden ist, beträgt

im 
Jahr

für den 
Zweckverband 
gemäß 
§ 5 Absatz 1 
Buchstabe a 
ÖPNVG 
NRW

für den 
Zweckverband 
gemäß 
§ 5 Absatz 1 
Buchstabe b 
ÖPNVG 
NRW

für den 
Zweckverband 
gemäß 
§ 5 Absatz 1 
Buchstabe c 
ÖPNVG 
NRW

2016 449 507 000 
Euro

215 366 000 
Euro

305 640 000 
Euro

Die Verteilung der Pauschalen wird mit Rückwirkung 
zum 1. Januar 2016 spätestens bis zum 31. Dezember 
2016 neu festgesetzt. 10 Prozent der Pauschalen werden 
bis zu dem Zeitpunkt ihrer Neufestsetzung unter Vorbe-
halt gewährt. Die nach der Neufestsetzung notwendigen 
Anpassungen der unter Vorbehalt gewährten Pauschalen 
erfolgen durch Verrechnung mit den danach erstmalig 
bewilligten Pauschalen. Kommen die Zweckverbände 
ihrer Verpfl ichtung nach § 16 Absatz 8 des Gesetzes über 
den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-
Westfalen nicht oder nicht fristgerecht nach, so können 
der neuen Festsetzung der Verteilung der Pauschalen ge-
schätzte Werte zugrunde gelegt werden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Düsseldorf, den 30. November 2015

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Michael  G r o s c h e k

– GV. NRW. 2015 S. 834
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